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Geschäftsbe reich des Bundeska nzlers und
des Bundeskanzle ramtes

1. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Inwieweit werdenMaûnahmendeskulturellen
Austauschesmit Bezugauf die Kultur und Ge-
schichteder Deutschenim östlichen Europa
gegenwärtigmit Mitteln ausdem Bundeshaus-
halt gefördert, nachdem die entsprechende
Haushaltsstelle(Kapitel 0405 Titel 68671-249)
erstmaligim Jahr 2003auf Null gesetztwurde
und auswelchemHaushaltstitelerfolgt ggf. die
Förderung?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 2. September 2003

Maûnahmendes kulturellen Austauschesmit Bezug auf die Kultur
und Geschichteder Deutschenim östlichenEuropa werdenim Rah-
menzur VerfügungstehenderHaushaltsmittelausder Titelgruppe 07,
deren Titel gegenseitigdeckungsfähigsind, weiterhin im erforderli-
chenUmfang gefördert,auchnachdemder Titel 68671 im Jahre2003
alsLeertitel ausgewiesen wurde.Ganzwesentlichwerdengegenwärtig
die Fördermaûnahmen für den kulturellen Austauschmit Bezugauf
die Kultur und Geschichteder Deutschenim östlichenEuropa aus
demTitel 68471gedeckt.

2. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Nach welchen Maûgaben sind Projekte der
Kulturarbeit nach §96 des Bundesvertriebe-
nengesetzesin den letzten Jahren seitensder
Bundesregierung bewilligt worden, und inwie-
weit hat sich die Bewilligungspraxis seit der
von der Bundesregierung im Jahr 2000 be-
schlossenen¹Konzeption zur Erforschungund
PräsentationdeutscherKultur und Geschichte
im östlichen Europaª (Bundestagsdrucksache
14/4586)verändert?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 2. September 2003

Die Projekteder Kulturarbeit im Rahmenvon §96 desBundesvertrie-
benengesetzes(BVFG) wurden in den letzten Jahrennach fachlich-
wissenschaftlicher Begutachtungdurch dasBundesinstitut für die Kul-
tur und Geschichteder Deutschenim östlichenEuropa (BKGE) im
Rahmenzur VerfügungstehenderHaushaltsmittelbewilligt. Prinzipi-
ell orientiert sich die Bewilligungspraxisder Bundesregierung an der
im Jahre2000beschlossenen ¹Konzeption zur Erforschungund Prä-
sentation deutscherKultur und Geschichte im östlichen Europaª
(Bundestagsdrucksache14/4586).
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WesentlicherInhalt der Konzeption ist

± Neuorientierungder Kulturarbeit nachdemRegionalprinzip

± Neuordnung der Trägerschaften

± Koordination und Stärkungder Museenunter Ausbauder kulturel-
lenKontakte zu ihren Bezugsregionen

± engereKooperation mit den Trägernder allgemeinenKulturarbeit
in Deutschlandund denNachbarstaaten.

3. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Von wemund in welcherHöhe erhält der Ver-
ein ¹Spirit of Zusee. V.ª in HoyerswerdaBun-
desmittel für das Kulturprojekt ¹Superum-
bauª?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 2. September 2003

Der Verein ¹Spirit of Zuse e.V.ª erhält für das Projekt ¹Superum-
bauª Bundesmittelin Höhe von 75000 Euro über die Kulturstiftung
desBundes.

4. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

WelcheZielsetzungverfolgt dasKulturprojekt
¹Superumbauª?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 2. September 2003

Durch dasProjekt soll mit Mitteln der Kunst ± literarische,musika-
lische,performativeBeiträge± die Diskussionüber die einschneiden-
den Veränderungen der Lebensumständedurch Stadtum-bzw. -rück-
baugefördertwerden.

5. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Wie wird die rechtmäûige Verwendung der
Mittel geprüft?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 2. September 2003

Die Kulturstif tung des Bundes(KSB) unterliegt bei der Weitergabe
von BundesmittelnanDritte in Form von Projektförderungen denBe-
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stimmungender Bundeshaushaltsordnung (BHO). Entsprechendist
das Projekt durch den Zuwendungsvertrag an die Vorschriften der
BHO gebunden.Der Projektträgerhat sich gemäûden Allgemeinen
Nebenbestimmungen zur Projektförderung des §44 BHO verpflich-
tet, einenVerwendungsnachweisvorzulegen,der von der KSB geprüft
wird. Die KSB ihrerseitsist gegenüberihrem Zuwendungsgeber,der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, nachweis-
pflichtig. Sie hat einenGesamtverwendungsnachweisvorzulegen,der
ebenfallsnachdenBestimmungender BHO geprüftwird.

6. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

WelcheEinschätzungenzumbisherigenErgeb-
nis desKulturprojektes, u. a. zur Reaktionder
Bevölkerung,liegenvor?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 2. September 2003

Das Projekt hat am 15.August 2003 begonnenund wird bis zum
27.September 2003 fortgeführt. Eine abschlieûende Beurteilung der
Öffentlichkeitswirkung ist deswegennoch nicht möglich. Allerdings
hat das Projekt schonjetzt eine beachtlicheüberregionale Aufmerk-
samkeitin der Kulturberichterstattungausgelöst;so sind in Kürze zu
erwartenVeröffentlichungen in der ¹Neuen Zürcher Zeitungª, ¹DIE
ZEITª, ¹SüddeutscheZeitung,ª ¹Frankfurter Rundschauª sowie in
der TV-Berichterstattungvon ¹3satª und ¹MTVª.

Geschäftsbe reich des Auswärtigen Amts

7. Abgeordneter
Rainer
Eppelmann
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, unter wel-
chen Bedingungendie beiden politischenGe-
fangenenMartha Beatriz Roque Cabello und
Dr. Elias Biscet in kubanischenGefängnissen
inhaftiert sind, und wenn ja, wie sind ihre Re-
aktionendarauf?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 25. August 2003

Über die konkreten Haftbedingungeneinzelner kubanischerpoliti-
scherGefangener ist meistnur sehrwenigbekannt,da Verwandtenur
selten, ausländische Diplomaten, unabhängige¾rzte und Vertreter
von Menschenrechtsorganisationenoderauchder VereintenNationen
jedoch nie Besuchserlaubnis erhalten.Allgemein sind die Haftbedin-
gungenunzumutbar: Es wird von starkemUngezieferbefall,unerträg-
licher Hitze bei mangelnder Lüftung sowievon verdorbenemEssen
berichtet.
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Soweitder Bundesregierung Informationenvorliegen,ist die Situation
insbesonderevon Martha Beatriz Roque Cabello sehr schwierig,da
sieu.a. an Bluthochdruck und Diabetesleidet. In den letztenWochen
soll sichihre medizinischeVersorgung verbesserthaben.

Die Bundesregierung hat sichgemeinsammit ihren Partnernim Kreis
der EU mehrfach für die Freilassungvon Martha Beatriz Roque
Cabello sowie den anderenim März 2003 festgenommenen und im
April 2003verurteiltenDissidenteneingesetzt.Die kubanischeRegie-
rung lehnte es im Mai 2003 ab, eine Delegation der EU-Troika zu
empfangen,die zugunstender Inhaftierten demarchierenwollte. Die
EU-Präsidentschaft hat jedoch am 1. August 2003 speziell zu den
Fällen der gesundheitlich am stärkstenbeeinträchtigten Dissidenten
Martha BeatrizRoqueCabellound OscarEspinosaChepeden kuba-
nischen Geschäftsträger einbestellt und ihre Besorgnisüber deren
Gesundheitszustandzum Ausdruck gebracht.Darüber hinaushat der
deutscheBotschafter Dr. Bernd Wulffen entsprechendeiner EU-
Abspracheam 6. August2003zusätzlichauchbilateralzugunstenvon
Martha Beatriz RoqueCabellodemarchiert, da sich ihr Gesundheits-
zustandverschlechterthatte.

Dr. Elias Biscetgehört nicht zu den 75 in der jüngstenRepressions-
welleVerhafteten.Er wurdeam 6. Dezember2002festgenommen,als
er in einer von ihm gegründetenMenschenrechtsgruppeeineBespre-
chungzur VorbereitungdesinternationalenTagesder Menschenrech-
te leitete.Er war erst am 30.Oktober 2002,alsoeinenMonat zuvor,
aus einer knapp dreijährigenHaft wegen¹Respektlosigkeitª (¹desa-
catoª) entlassenworden. Am 7. April 2003 wurde er zu 25 Jahren
Gefängnisverurteilt. Auf WeisungdesAuswärtigenAmts versuchten
Vertreter der deutschenBotschaft,gemeinsammit Kollegen anderer
Botschaftender EU-Mitgliedstaaten,an diesemVerfahren teilzuneh-
men. Der Zutritt wurde ihnen jedochverwehrt.Es handeltesich um
ein summarisches Verfahren, das rechtstaatlichenMaûstäben nicht
entsprach:Die Verhandlungdauertenur einenTag,den Verteidigern
war eineangemesseneVorbereitungdesProzessesnicht möglich.

Über Dr. EliasBiscetsHaftbedingungenist vor allembekannt,dasser
sichweigert,Gefängniskleidung zu tragen,und daherweitgehendun-
bekleidetder Hitze und dem Ungezieferausgesetztist. Er wurde für
mehrereMonate in einer unbelüftetenStrafzellefestgehalten.Seine
Ehefrauinformiert die internationaleÖffentlichkeit und veröffentlicht
einenTeil der Briefe ihresMannesansie.

8. Abgeordneter
Rainer
Eppelmann
(CDU/CSU)

Ergreift die Bundesregierung auf bilateraler
Ebenekonkrete Maûnahmen, die zur Freilas-
sung dieserund anderer politischer Gefange-
ner in Kuba beitragenkönnen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 25. August 2003

Die Bundesregierung hat (s.o.) im Kreis der EU-Partnermehrfachbei
den kubanischenBehördenfür die Freilassungder politischenGefan-
genendemarchiert.Im Falle von Martha Beatriz Roque Cabellohat
sieerstvor wenigenTagenaushumanitärenGründenbilateraldemar-
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chiert. Dr. Elias BiscetsHaftbedingungen sind empörend.Die Bun-
desregierung behält sich vor, auch in seinemFall im EU-Kreis oder
zusätzlichbilateralzu demarchieren.Vorrangigerstreckensichderzeit
die politischenund humanitärenBemühungenauf diejenigenGefan-
genen,die gesundheitlichamstärkstenleiden.

Die kubanischeRegierungnimmt ± entgegeninternationalenGepflo-
genheiten± DemarchenzumTeil gar nicht mehrentgegen.Angesichts
dessensinddie Einwirkungsmaûnahmender Bundesregierung äuûerst
beschränkt.

NebendiesenpolitischenBemühungenprüft die Bundesregierung der-
zeit Möglichkeiten, denGefangenenhumanitärzu helfen.

Die Bundesregierung hat sichdarüberhinausauchim internationalen
Rahmenum die Freilassungder Inhaftierten bemüht. In der 59. Sit-
zungder Menschenrechtskommissionder VereintenNationen hat sie
sich gemeinsammit den EU-Partnern für eine Resolutioneingesetzt,
welchedie EinsetzungeinerpersönlichenBeauftragtendesHochkom-
missarsfür Menschenrechte vorsieht,mit dem Mandat, sich mit der
Menschenrechtssituationin Kuba auseinanderzusetzen.Die Resoluti-
on, die am 17.April 2003angenommen worden ist, fordert die kuba-
nischeRegierungauf, die BeauftragtenachKuba einreisenzu lassen.
Dies ist bislang nicht erfolgt. Darüber hinaus hat die EU in einer
Stimmerklärungzu dieserResolutionin der Menschenrechtskommis-
sion die Verurteilung der Dissidentenin Kuba scharf verurteilt. Die
Bundesregierung wird sichauchweiterhinbemühen, auchMöglichkei-
ten im internationalenRahmenzu nutzen,um sichfür die Freilassung
der politischenGefangeneneinzusetzen.

9. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die vom
guatemaltekischenPräsidentenAlfonso Portil-
lo als Staatsverpflichtung bezeichnete Umset-
zung der Friedensabkommen, insbesondere
für die Bereiche ¹Rechtliche und faktische
Gleichstellung der indigenen Bevölkerungª,
¹Neuansiedlung vertriebener Bevölkerungs-
gruppenª, ¹Zugang zu Landbesitzª, Justizre-
form und Menschenrechte?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 27. August 2003

Die Umsetzung der sehrkomplexenund ehrgeizigenFriedensverträge
von 1996 wird nach Einschätzungder internationalenGemeinschaft
und der Bundesregierungnur langfristig möglich sein. Fortschritten
in Teilbereichen (Eingliederung der Rebellenorganisation URNG,
Dezentralisierungsprozesse)stehenStillstandoder Rückschrittein an-
deren Bereichen(Entschädigungsprogramm für Opfer des Krieges,
Katasterreform, Informationszugang)gegenüber.

Im Rahmen der Friedensabkommen von 1996 wurde ein Unterab-
kommen für indigene Rechte geschlossen,dessenUmsetzungnach
Auffassungder VN-ÜberwachungsorganisationMINUGUA im Ver-
gleichzu anderenUnterabkommen am wenigstenFortschritte macht.
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Zwar wurden Gesetzezu kommunalenund regionalenEntwicklungs-
räten und das sog. Maya-Sprachengesetzerlassen.NotwendigeAus-
führungsverordnungen zu diesenGesetzenund ausreichendeMittel
zur Umsetzungfehlenbisherjedoch.

Insgesamtsind in Guatemalanach Informationen der Bundesregie-
rung ca. 500000 Familien ohne Land. Die guatemaltekische Regie-
rung hat bisher an 14100 Familien Land verteilt und dafür rd.
500Mio. Quetzales(rd. 58Mio. Euro) investiert. Nach Informationen
der Bundesregierung gibt esderzeit ca. 1000 bereitsvorliegendeAn-
träge von 60000 Familien in vergleichbarer Situation.DiesenAnträ-
genist nochnicht entsprochenworden.

Insgesamtmacht die Neuansiedlung vertriebenerBevölkerungsgrup-
penausSichtder Bundesregierung wenigFortschritte. Dies liegt nach
Bewertungder Bundesregierung am geringenEngagementder guate-
maltekischenLegislative (Kongress), an ineffizienten administrativ-
politischen und für Korruption anfälligen Fonds-Strukturensowie
fehlendenfinanziellen Mitteln. Hinzu kommt aus Sicht der Bundes-
regierung,dasseiner Landneuverteilung die Vermittlung von agrari-
schemWissenan die Landempfänger vorausgehenoder diesemindes-
tens begleitenmüsste.Dies ist nach Informationen der Bundesregie-
rung bishernicht der Fall.

SubstantielleFortschritte im Justizbereichsind nach Auffassungder
Bundesregierung nicht ersichtlich.Insbesonderehabender Freispruch
desmutmaûlichenMörders der Menschenrechtlerin Myrna Mack in
diesemJahr und die Verfassungsgerichtsentscheidung (14.Juli 2003)
zur Kandidatenzulassungdes Militärput schistenund Ex-Präsidenten
RiosMontt für die Präsidentenwahlen (9. November 2003)demAnse-
hen der guatemaltekischenStrafrechts-und Verfassungsjustiz erheb-
lich geschadet.

Die Bundesregierung und ihre EU-Partnerbeobachtendie Menschen-
rechtslagein Guatemalaaufmerksamund sindbesorgtüberdie derzei-
tige Situation,die sichnacheinheitlicherAuffassungder VN-Überwa-
chungsorganisation MINUGUA, der EU-Mitgliedstaaten,desguate-
maltekischenOmbudsmannsfür Menschenrechte und guatemalteki-
scherMenschenrechtsorganisationendeutlichverschlechtert hat.

Nach den Erkenntnissender Bundesregierung ist seit 2002 eine Zu-
nahme der in den verschiedenen Kategorien gemeldetenund über-
prüften Menschenrechtsverletzungenfestzustellen; diese erstreckten
sich auf folgendeBereiche:politisch motivierte Morde, Verstöûege-
gendasRechtauf Lebenund körperlicheIntegrität (auûergerichtliche
Hinrichtungen, Lynchaktionen), Drohungen und Einschüchterungen
gegen Menschenrechtsaktivisten, Parteiaktivisten, Justizangehörige,
Kirchenvertreter und Journalisten,VerstöûegegenVerfahrensgaran-
tien, Diskriminierungvon indigenenPersonensowieweitgehendeFol-
genlosigkeitauch für schwerwiegendste Delikte (¹impunidadª). Eine
präsidentielle Kommission zur Untersuchung der o. g. Bedrohungen
wurdegebildet.Diesehat bisherkeineErgebnisseerbracht.

Die für viele Delikte als verantwortlich angesehenen¹Parallel-Grup-
penª von Ex-Militärs oderEx-Polizisten, derenExistenzvon Präsident
Alfonso Portillo öffentlich bestätigtwurde,operierenweiterhin unge-
straft. Eine Kommissionzur UntersuchungdieserGruppen soll einge-
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setztwerden.Der Zeitpunkt der Einsetzungist nachInformation der
Bundesregierung weiterhinoffen.

Die Menschenrechtslagein Guatemalawird auchweiterhin ständiges
Thema des multilateralen und bilateralen Dialogs der Bundesregie-
rung und der EU-Partnermit Guatemalableiben.

Zuletzt drängten Bundesregierung und EU-Partner anlässlich der
Treffen aller EU-Repräsentantenmit VizepräsidentFranciso Reyes
am2. Juli und 8. August2003auf Umsetzung der Regierungszusagen,
die im Rahmender Friedensabkommen und der darin aufgenomme-
nen Verpflichtungen zur Verbesserungder Menschenrechtslagezu
leistensind.

Die guatemaltekische Menschenrechtslagewar zudem prominentes
Konferenzthema anlässlich des letzten Konsultativgruppentreffens
(i. e. Zusammenkunft aller multilateralen und bilateralen EZ-Geber
unter Koordinierung der InteramerikanischenEntwicklungsbank) am
13.und 14.Mai diesesJahres.

10. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung vor dem
Hintergrund des Beitrittsgesuchs der Türkei
zur EuropäischenUnion die von der Parla-
mentarischenVersammlung des Europarates
festgestellten fortgesetzten schweren Men-
schenrechtsverletzungenan Angehörigen der
griechisch-zypriotischen und der maroniti-
schen Minderheit in Nordzypern sowie die
fortdauernde Kolonialisierung des von der
Türkei besetztenNordensZypernsdurch türki-
sche Siedler (Das Parlament vom 30.Juni
2003, Neue Zürcher Zeitung vom 26Juni
2003)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 5. September 2003

Eine der Prioritäten der EU-Beitrittspartnerschaftmit der Türkei vom
April desJahresist die entschiedene Unterstützung der Anstrengun-
gen, eine umfassendeLösung für Zypern zu finden. In diesemRah-
men müssenauchdie Auswirkungen der Siedlungspolitik der Türkei
in Nordzypern bewältigt sowiePerspektivenfür die Behandlungder
dortigen Minderheiten gefundenwerden. Die Bundesregierung ver-
deutlicht dies in ihrem fortlaufenden hochrangigenDialog mit der
Türkei. Vertreter der Bundesregierung habenam 2. September2003
den türkischenMinisterpräsidenten Tayyib Erdogannoch einmal auf
diesePriorität hingewiesen.

11. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung vor dem
Hintergrund des Beitrittsgesuchs der Türkei
zur EuropäischenUnion die massiveBenach-
teiligung anderer Religionen gegenüberdem
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Islam in der Türkei (Pressemitteilung der In-
ternationalenGesellschaftfür Menschenrech-
te)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 5. September 2003

Die Bundesregierung teilt die Einschätzungder EU-Kommission im
letztenFortschrittsbericht von 2002zu weiterhin bestehendenBehin-
derungender Religionsfreiheit in der Türkei. Die Bundesregierung
teilt darüber hinausauch die Auffassungder EU-Kommission,dass
die seit August 2002 durchgeführten Reformen im türkischen Stif-
tungsrechtbislangnicht ausreichendsind,um dasProblemder Eigen-
tumsrechtenichtmuslimischerReligionsgemeinschaftenzu lösen.Posi-
tive Schritte in Bezugauf den möglichenBau religiöserStätten± wie
etwaKirchen ± hat die Türkei durch¾nderungenim Baurechtim Juni
2003vollzogen.Keine Fortschritte sind bisher in Bezugauf dasVer-
bot für christlichePrivatschulen und Ausbildungsstätten zu verzeich-
nen,dasseit1971in der Türkei besteht.Hierdurch ist nochimmer der
FortbestandreligiöserMinderheitenin der Türkei gefährdet.

Fragender Religionsfreiheit werdenvon der Bundesregierungin ihren
bilateralenGesprächenmit der Türkei regelmäûigthematisiert. In die-
semSinnehat die Bundesregierung aucheineDemarcheder EU-Troi-
ka vom 22.Juli 2003unterstützt,in welcherdie türkischeRegierung
erneutzu Verbesserungenin Bezugauf die Religionsfreiheit und kon-
kretenSchrittenaufgefordertwurde,um damit denErhalt kultureller,
sprachlicherund religiöserIdentitätensicherzustellen.

Nach Ansicht der Bundesregierung ist insbesonderedie EU-Beitritts-
partnerschaft,deren Vorgabenzu Menschenrechten und Minderhei-
tenschutzdie Türkei bis zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlun-
gen umsetzenmuss,ein wirksamesInstrument, um die tatsächliche
Verwirklichung der Religionsfreiheit in der Türkei herbeizuführen.
Die im April 2003verabschiedete, überarbeiteteEU-Beitrittspartner-
schaftmit der Türkei fordert die Beseitigungder Beschränkungen im
Bereichder Religionsfreiheit ¹gesetzlichund in der Praxisª, weitere
Fortschritte auf demGebiet ¹Unterricht, Ernennungund Ausbildung
von Geistlichensowiedie Wahrnehmung der Eigentumsrechteª und
die Schaffungder Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit der Re-
ligionsgemeinschaftenim Einklang mit den Praktiken in den EU-Mit-
gliedstaaten.

12. Abgeordneter
Harald
Leibrecht
(FDP)

Hat die Bundesregierung seitder Ausstrahlung
des¹MONITOR ª-Berichtsvom 19.Juni 2003,
in demsiezugab,dassdie Schiffeder Nationa-
len Volksarmee(NVA) in Indonesienvertrags-
widrig eingesetztwerden, bei der indonesi-
schen Regierung offiziell Protest eingelegt,
und wennnein,warumnicht?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 25. August 2003

Die Bundesregierung weist die in der Frage enthalteneBehauptung
zurück.Die Frageder möglichenvertragswidrigenNutzungwird noch
geprüft.

13. Abgeordneter
Harald
Leibrecht
(FDP)

Washat die Bundesregierung und insbesonde-
re das AuswärtigeAmt seit der Ausstrahlung
des¹MONITO Rª-Berichtsvom 19.Juni 2003
in der Frage der NVA-Schiffe und des Ver-
tragsbruchsunternommen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 25. August 2003

Die Bundesregierungist, wie bereitsin der SitzungdesAuswärtigen
Ausschussesvom 2. Juli 2003mitgeteilt, in der Frageeinermöglicher-
weise vertragswidrigen Nutzung von aus Deutschland gelieferten
Schiffender ehemaligenNVA derzeitin engemKontakt mit der indo-
nesischenRegierung. In einer Reihevon Gesprächenhat siedeutlich
gemacht,dassder Einsatzder Schiffenur im Einklangmit der vertrag-
lich vereinbartenNutzung erfolgen darf. Die indonesischeSeitehat
gegenüberdem deutschenBotschafter geltendgemacht,der Einsatz
der geliefertenSchiffeim Zusammenhang mit der Operationsführung
in Aceh sei aus indonesischer Sicht vertragskonform.Dabei verwies
siedarauf,dasszum Einsatzzweck ¹Küstenschutzª auchdie Bekämp-
fung von Piraterie, Waffenschmuggelund terroristischenBedrohun-
gen gehört.Die Bundesregierung wird weiter auf vertragskonformen
Einsatz bestehenund insbesondere auch die Menschenrechtslagein
Acehmit gröûterAufmerksamkeit kritisch verfolgen.

14. Abgeordneter
Harald
Leibrecht
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Men-
schenrechtslagein Osttimor?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 25. August 2003

Die Verfassungvon Timor-Leste(Osttimor) wurdemit Unterstützung
desUS-Kongresseserstelltund entsprichtrechtsstaatlichenStandards.
Sie wurde nach breiter öffentlicher Debatte von allen im Parlament
vertretenenParteiengebilligt und trat am 20.Mai 2002in Kraft. Das
Polizei-und Gerichtswesenin Timor-Leste befindet sich im Aufbau.
Die internationaleGemeinschaftleistethierbeiUnterstützung.

Am 10.Dezember2002,dem internationalenTag der Menschenrech-
te, stimmtedasParlamentvon Timor-Lestein Dili demBeitritt zu fol-
gendenwichtigenMenschenrechtskonventionenzu:

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1513± 9 ±



· InternationaleKonvention zu wirtschaftlichen, sozialenund kultu-
rellenRechten(engl.ICESCR)*)

· Internationale Konvention zur Eliminierung jeglicher Form von
Rassendiskriminierung(25.Januar1999)(engl.ICERD) *)

· Konvention gegenFolter und andere grausame,inhumane oder
entwürdigendeBehandlung oder Bestrafung (28.Oktober 1998)
(engl.CAT)*)

· Konvention zu Eliminierung jeglicher Form von Diskriminierung
von Frauen, inkl. Zusatzprotokoll (13.September 1984) (engl.
CERDAW-OP)*)

· Konvention überRechtedesKindes (5. September1990)sowiedie
Zusatzprotokolle bezüglichKindern in bewaffnetenKonflikten und
Kinderhandel,Kinderprostitution und Kinderpornografie (24.Sep-
tember2001)(engl.CRC-OP-CS)*)

· Konvention zumSchutzvon Flüchtlingen.

Anm.: *) WurdenbereitsbeimVN-GS hinterlegt.

Die Konventionen zu bürgerlichen und politischen Rechten (engl.
ICCPR) und für die Rechtevon Migrantenarbeitern und derenFami-
lien befindensich im Prozessder Ratifizierung.Am 9. Mai 2003wur-
de in der Schweizdie Beitrittserklärungzu denGenfer Konventionen
abgegeben,die am8. November2003in Kraft tretenwerden.

Die von den VN im Jahre2000zur Untersuchung von zwischendem
1. Januar 1999 und 25.Oktober 1999 begangenenMenschenrechts-
verletzungenin Osttimor eingerichtete SeriousCrimes Unit hat in
mehr als 50 Fällen Anklage erhobenund mehr als 170 Beschuldigte
benannt,von denendie überwiegendeMehrheit in Indonesienlebt.
DiesesGericht arbeitet im Rahmen der Rechtsordnung von Timor-
Leste.

Am 24.Februar 2003eröffnetedie Generalstaatsanwaltschaftin Dili
VerfahrengegensiebenehemaligehoheMilitäroffizier e, darunterden
damaligenOberbefehlshaberder indonesischen Streitkräfte, General
a.D. Wiranto, und den ehemaligenGouverneurvon Osttimor wegen
Mordes,Deportation und Verfolgung.

Danebenwurde auf Anregung der VN-Verwaltung im Februar 2002
eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung in Dili eingerichtet,
welchedie Menschenrechtsverletzungenzwischen1974und 1999mit
demZiel aufarbeitensoll, denTäterneineWiedereingliederungin die
Gesellschaftzu ermöglichen.Deutschland stellte zur Finanzierung
2002300000 Euro zur Verfügung.Die vorläufigeZwischenbilanz ist
positiv.

Von denrund 250000nachWesttimorgeflüchtetenBewohnernOstti-
mors haltensich noch knapp 28000 in Westtimor auf. Auch siewer-
den ermutigt, nach Timor-Leste zurückzukehren. Zurückgekehrte
Flüchtlingeberichtetenüber die herzlicheund vorurteilsfreie Aufnah-
me, die sie in Timor-Leste erlebt haben.Im Januar 2002 stellte der
UNHCR seineUnterstützung in Westtimorein.
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Der in Jakarta eingerichteteAd-hoc-Menschenrechtsgerichtshof zu
den Verbrechen1999 in Osttimor hat im März 2002 seineTätigkeit
aufgenommen.Deutschlandund andereLänder beobachteten die Ge-
richtsverhandlungen vor Ort. Der Gerichtshof behandelte18 Fälle
und beendetedavonsechsmit Verurteilungenund zwölf mit Freisprü-
chen.Sein letztesUrteil verkündeteer am 5. August 2003.Als rang-
höchsterMilitäroffi zier wurde der ehemaligeMilitärbefehlshaber für
die RegionOst NusaTengara,zu der Osttimor gehörte,der nochakti-
ve General Adam Damiri, wegenMenschenrechtsverletzungenund
Verbrechengegendie Menschlichkeit 1999 in Osttimor zu 3 Jahren
Haft verurteilt. Da er in Berufungging, blieb er zunächstauf freiem
Fuû. Die strafrechtlicheVerurteilunghöchstrangiger Offiziere der in-
donesischenStreitkräftewegenMenschenrechtsverletzungenist bisher
präzedenzlos.

Die Bundesregierungwird im Zusammenwirken mit der EU die Fort-
entwicklung des Rechtsstaates sowohl in Indonesien als auch in
Timor-Lesteweiterunterstützen.

15. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Trifft es zu, dassnach den neuen Visa-Vor-
schriftender USA jeder Teilnehmeran einem
Schüler-Austauschprogrammein Jahresvisum
nicht nur schriftlich beantragen,sondernsich
auchpersönlichbeimamerikanischenGeneral-
konsulat in Frankfurt am Main einfinden
muss, um Fragen zu beantworten (Berliner
Zeitung vom 25.Juli 2003),und wenn ja, was
unternimmt die Bundesregierung, um diese
die deutsch-amerikanischeFreundschaftmög-
licherweise beeinträchtigenden Regelungen
rückgängigzu machen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 4. September 2003

Nach den aktuell gültigen US-VorschriftenmüssenAntragsteller ein
J1-Visum(Visum für ein Austauschprogramm) schriftlich beantragen
und sich persönlichbeim Generalkonsulat der VereinigtenStaatenin
Frankfurt am Main vorstellen.Das AuswärtigeAmt thematisiert ge-
genüberder US-Botschaftregelmäûigdie langenWartezeitenfür die
Bearbeitungvon Visumanträgenund setztsichfür Erleichterungen zu-
gunstender Antragsteller ein.

Die US-Administration begründet die verschärftenEinreisebestim-
mungenin die Vereinigten Staatenmit Sicherheitserfordernissen. Sie
hat betont,dassdie neuenVisa-Bestimmungennicht in diskriminieren-
der Absicht gegenüberdeutschenStaatsbürgern,sondernim Rahmen
weltweiter,andereStaatenin gleicherWeisebetreffenderRegelungen
zur Bekämpfung des internationalenTerrorismuseingeführt worden
sind. Die Bundesregierung sieht die freundschaftlichen Beziehungen
zwischendenUSA und Deutschlanddurchdie genanntenRegelungen
nicht beeinträchtigt.
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16. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Trifft es zu, dass ein deutscher 17-jähriger
Schüler drei Wochen in den USA inhaftiert
war, weil er ± nur mit einem Touristenvisum
ausgestattet± eineSprachschulebesuchte,was
angeblich gegen die Visa-Bestimmungen der
USA verstöût,und wie vieleBundesbürger sit-
zen in den USA wegenVerstoûesgegenVisa-
Bestimmungenzz. in Haft?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 4. September 2003

Am 12.September 2001wurde in Houston,Texas,ein damals17-jäh-
riger deutscherStaatsangehöriger verhaftet. Er hielt sich seit dem
25.August 2001 zu Besuchbei seinemVetter in Houston auf. Die
WohnungdesVetterswar am TagnachdenTerroranschlägenin New
York und Washington durchsuchtworden, da eine Nachbarin das
FBI darüberverständigthatte,dasssichdort ¹Araber aufhaltenª.

In der WohnungwurdenUnterlagengefunden,ausdenenhervorging,
dassder DeutscheaneinemSprachkursdesHoustonCommunityCol-
lege teilnahm. Dies führte wegenVerstoûesgegendie Vorschriften
des ¹Visa Waiver Programmsª zur sofortigen Verhaftung. Im Rah-
men des¹Visa Waiver Programmsª können Deutschefür 3 Monate
zu touristischenZweckenohneVisum in die USA einreisen;die Auf-
nahmeeinesStudiumsoder einerAusbildung± aucheinesSprachkur-
ses± ist im RahmendiesesProgrammsjedochnicht gestattet.

Noch am Tag der Verhaftungwurde die Abschiebungin die Bundes-
republik Deutschlandangeordnet.Aufgrund einesvon denUS-Behör-
denim Gefolgeder Terroranschlägedes11.September 2001verhäng-
ten generellenund nicht befristetenAbschiebemoratoriums verblieb
der deutscheStaatsangehörige jedoch in Abschiebe- bzw. Untersu-
chungshaft.Die deutscheBotschaft in Washingtonintervenierte am
10.Oktober2001beimStateDepartementwegender alsunverhältnis-
mäûig erscheinendenDauer der Haft. Am 21.Oktober 2001 wurde
die Abschiebungvollzogen.

Derzeit sind,soweitdendeutschenAuslandsvertretungenin denUSA
bekannt,3 deutscheStaatsangehörige wegenVerstöûengegenUS-Ein-
reise-und Aufenthaltsbestimmungeninhaftiert. Sie werden von den
zuständigendeutschenAuslandsvertretungenkonsularischbetreut.

17. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

WelcheAnstrengungen und Initiativen hat die
Bundesregierung seit 1998 unternommen, um
den Friedensprozessin Liberia, Sierra Leone,
Somalia und Sudan geduldig und nachhaltig
mit denregionalen Partnernvoranzubringen?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 5. September 2003

1. Liberia

Die Bundesregierungbegrüûtdie jüngsteEntwicklung in Liberia mit
dem Rücktritt von PräsidentCharlesTaylor am 11.August 2003und
seinemGang ins Exil nachNigeria. Die Bundesregierung bemühtsich
auchweiterhinzusammenmit deneuropäischenPartnernund im VN-
Rahmenum eine friedliche Lösung des liberianischenBürgerkrieges
und eine Stabilisierungund Demokratisierungder gesamtenRegion.
Der EU-Sondegesandteder Präsidentschaftfür die Länder der Mano
River Union (Guinea, Sierra Leone und Liberia), der Staatssekretär
im schwedischen Auûenministerium Hans Dahlgren, hält ständigen
Kontakt zu allen relevantenAkteuren und führt regelmäûige Reisen
in die drei Länder durch, um zu einer friedlichen Lösung der regio-
nalen Konflikte beizutragen.StaatssekretärHans Dahlgren vertritt
zudemdie Positionder EuropäischenUnion in der Ende2002begrün-
detenInternationalen Kontaktgruppe zu Liberia, derenZiele er maû-
geblichmit formuliert hat.

Die am 4. Juni 2003 in Accra aufgenommenen Friedensverhandlun-
genzwischender damaligenRegierungCharlesTaylor und denRebel-
lenbewegungen LURD und MODEL hat die EuropäischeUnion fi-
nanziell unterstützt.Die EuropäischeUnion hat zudementschieden,
die in der am 18.August2003abgeschlossenenFriedensvereinbarung
vorgesehenewestafrikanischeFriedenstruppe mit bis zu 5 Mio. Euro
finanziell zu unterstützen. Zusätzlichzu ihrem Anteil an der EU-Hilfe
stellt die Bundesregierungder westafrikanischenFriedenstruppe 25
LKW im Wert von ca.650000Euro zur Verfügung.

Mit Beginn unsererMigliedschaft im VN-Sicherheitsrat Anfang des
Jahreshat die Bundesregierung versucht,auchdort dasThemaLibe-
ria stärker in den Vordergrund zu rücken.Bereitsim Mai 2001hatte
der SicherheitsratSanktionengegenLiberia verhängt,die ein Embar-
go gegenRohdiamanten ausLiberia, ein Verbot von Waffenlieferun-
gen nach Liberia und Reisebeschränkungen gegenführende Reprä-
sentantender Regierungdes damaligenPräsidentenCharlesTaylor
umfassen.Bei der im Mai 2003beschlossenenVerlängerungder Sank-
tionen hat sich die Bundesregierungmit Erfolg dafür eingesetzt,dass
die Sanktionenauf die wichtigsteFinanzierungsquelle der damaligen
RegierungTaylor, nämlich den Export von Tropenholz, ausgedehnt
wurdenund die Reisebeschränkungennunmehrauchfür führendeRe-
präsentanten der Rebellenbewegung LURD gelten.

Die Bundesregierung unterstütztedie Vorschlägevon VN-Generalse-
kretär Kofi Annan zur Entsendungeiner westafrikanischenFriedens-
truppe nachLiberia und befürwortetauchderenAblösungzum1. Ok-
tober 2003durch eineVN-Mission. Die Bundesregierung stehtgegen-
wärtig mit den Vereinten Nationen in Verhandlungen, für dieseab
1. Oktober2003geplanteVN-MissiondasGeländeder deutschenBot-
schaftin Monrovia zur Verfügungzu stellen.Eine Entscheidung ist in
Kürze zu erwarten.

Das Friedensabkommen von Accra markiert erst den Beginn eines
langen Friedensprozesses.Dieser politische Prozessmuss flankiert
werdenvon humanitärenMaûnahmenzur Verbesserung der dramati-
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schenhumanitären Lage in Liberia sowie so genanntenDDR-Pro-
grammen (Demobilisation, Disarmament, Reintegration). Die Bun-
desregierung prüft gegenwärtig,welcheBeiträgedazunationalund im
Rahmender EuropäischenUnion geleistetwerdenkönnen. Im Rha-
mender deutschenhumanitärenHilfe wurdenin diesemJahr1,2Mio.
Euro bereitgestellt,weitere800000Euro sindvorgemerkt.

Solltesichder mit den Friedensverhandlungenvon Accra eingeleitete
Friedensprozessalstragfähigerweisen, ist mit erheblichenWiederauf-
baukostenzu rechnen.Die Bundesregierung prüft, ob bereits zuge-
sagte,aber aufgrund des Bürgerkriegesnicht abgerufeneEZ-Mittel
(EZ: Entwicklungszusammenarbeit)zu diesemZweck eingesetztwer-
den können.Die EuropäischeUnion hat im Rahmendes8. Europä-
ischenEntwicklungsfonds(EEF) für Liberia 52Mio. Euro vorgese-
hen, wovon bisher nur 2 Mio. Euro verwendetwurden. Die übrigen
EEF-Mittel können für den Friedensprozessund den Wiederaufbau
verwendetwerden.

2. SierraLeone

Die Bundesregierung begrüût und unterstütztden erfolgreichenVer-
lauf desFriedensprozessesin SierraLeone, für den die friedlich, frei
und fair verlaufenen Parlaments-und Präsidentschaftswahlenvom
14.Mai 2002einenwichtigenMeilenstein darstellen.

Ursächlichfür denerfolgreichenFriedensprozessist dasentschlossene
Engagementder internationalen Gemeinschaftmit der weltweitgröû-
ten Blauhelm-MissionUNAMSIL (damalsTruppenstärke17500Sol-
daten, jetzt ca. 13000 Soldaten)in Sierra Leone und mit wirksamen
Sanktionsmaûnahmenzur Unterbindung der Finanzierung desKon-
fliktes mit illegal gehandeltenDiamantenund der Unterstützung der
sierra-leonischen Rebellendurch den ehemaligenliberianischenPräsi-
dentenCharlesTaylor.

Seit Mai 2001 hat die EU durch den Sonderbeauftragten der Präsi-
dentschaft, den Staatssekretärim schwedischen Auûenministerium
Hans Dahlgren, intensivdie Friedensbemühungender Regionalorga-
nisation ECOWAS (Wirtschaftsgemeinschaftder westafrikanischen
Staaten)in SierraLeoneunterstützt.

Im Rahmen der Vereinten Nationen beteiligt sich die Bundesregie-
rung über VN-Pflichtbeiträge mit jährlich mehr als 50Mio. Euro an
UNAMSIL. Zusätzlichzu ihren VN-Beiträgenunterstütztedie Bun-
desregierung die VN-Mission mit 15 Geländewagen für dasnepalesi-
scheKontingent (225000Euro), einemTeamdesTechnischenHilfs-
werkeszur technischenund logistischenUnterstützung(Stromversor-
gung,3 Mio. Euro) sowieim Jahr2000mit 1 Mio. DM für denTrans-
port desindischenUNAMSIL-Kon tingentesnachSierraLeone.

Die Bundesregierungtritt für einenAusbauder bilateralenKontakte
mit SierraLeoneein. Im September vergangenenJahresempfingBun-
despräsidentJohannesRau den PräsidentenSierra LeonesDr. Ah-
medTejanKabbahzu einemoffiziellen Besuchin der Bundesrepublik
Deutschlandund unterstrichdabeidasVertrauenDeutschlandsin den
gewähltenPräsidenten.Die DeutscheBotschaftin Freetownwird im
Oktober 2003wiedereröffnet, ein weiteresSignaldesVertrauensder
Bundesregierung in die WirksamkeitdesFriedensprozesses.
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Doch trotz seinerErfolge bleibt der Friedensprozess gefährdet,nicht
zuletztdurch die labile sicherheitspolitischeLage im NachbarlandLi-
beria.Die Bundesregierung setztsichdaherim Sicherheitsratder Ver-
eintenNationen dafür ein, dassder vorgeseheneAbbau der Truppen-
stärkevon UNAMSIL nur behutsamerfolgt.

Neben politischer bedarf der Friedensprozessnoch intensivererent-
wicklungspolitischerUnterstützung. WichtigsteAufgaben sind dabei
die juristischeund moralischeAufarbeitung der GräueltatendesBür-
gerkriegesdurch den Sondergerichtshof zu Sierra Leona, der bisher
von der Bundesregierung mit 1,07Mio. Euro gefördert wurde, und
die nach südafrikanischemVorbild eingesetzteVersöhnungs-und
Wahrheitskommission, die 2003/2004mit 726929Euro unterstützt
wird. Die Bundesregierung unterstütztzudemdasvon der Weltbank
durchgeführte Programm Disarmament, Demobilisationund Reinte-
gration (DDR-Programm) mit insgesamtrund 7,4Mio. Euro seit
1999.Bilateral fördert die Bundesregierung die Wiedereingliederung
von Ex-Kombattanten und Kindersoldaten mit insgesamt rund
6,85Mio. Euro seit2001.

Weitere4 Mio. Euro wurdenfür ein Mikrofinanzprojekt zur Bekämp-
fung der Armut und ein Grundbildungsvorhabenzugesagt.Zur Förde-
rung desDemokratisierungsprozessesbeteiligtesich die Bundesregie-
rung mit 150000 Euro an der Finanzierungder Wahlenam 14.Mai
2002 und mit 250000 Euro an der Unterstützungder Anti-Korrup-
tionskommission.

Darüber hinausunterstütztdie Bundesregierung den Friedensprozess
in Sierra Leone über Maûnahmendes Zivilen Friedensdienstes und
von Kirchen und Nichtregierungsorganisationen,z.B. bei der Trau-
ma-Arbeit,Friedenserziehungund Versöhnungsarbeit.

Die EuropäischeUnion ist in Sierra Leone z.B. auf den Gebieten
¹Gute Regierungsführungª und ¹Zivilgesellschaftª tätig. Ihre Maû-
nahmen für Sierra Leone aus dem 9. EuropäischenEntwicklungs-
fonds (2000bis 2005)in Höhe von 220Mio. Euro werdenzu 23,36%
von Deutschlandfinanziert.

Begleitendwurden durch die Bundesregierung Not-, Flüchtlingshilfs-
und humanitäre Maûnahmen in Höhe von 33,3Mio. Euro grenzüber-
greifend in den Ländern der Mano River Union (Guinea, Sierra
Leoneund Liberia) finanziert.

3. Sudan

Die Bundesregierung hat von Anfang an die Bemühungender ostafri-
kanischenRegionalorganisationIGAD (Inter-GovernmentalAuthori-
ty on Development)unterstützt,unter deren¾gideauchdie laufenden
sudanesischen Friedensverhandlungenstattfinden.Sienahminsbeson-
dere auch an den SitzungendesIGAD-Partner-Forumsteil. In allen
Kontakten mit der sudanesischenRegierungappelliert die Bundesre-
gierung bilateral wie auch zusammenmit ihren EU-Partnern an die
Konfliktparteien, ähnlichwie beim für die Nuba-BergeerzieltenWaf-
fenstillstandsabkommendie Fortschritte im Verhandlungsprozesszu
nutzen,um noch in diesemJahrdenDurchbruchzu schaffenund den
Bürgerkriegein für alleMal zu beenden.Die Wiederaufnahmeregulä-
rer Entwicklungszusammenarbeitwird vom Abschlusseinesumfassen-
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den Friedensabkommensabhängen,das gleichzeitigeinen wichtigen
Schritt zur Demokratisierung desLandesbedeutenwürde.Bundesmi-
nister a.D. Gerhart Baum, den die Bundesregierung als Sonderbe-
richterstatterder Menschenrechtskommission der VereintenNationen
für den Sudannominiert hat, hat bis zur BeendigungseinesMandats
im April 2003 mit seinenBerichten stetsdarauf gedrungen,das die
Einhaltungder Menschenrechte unverzichtbarer Bestandteiljeglicher
friedlicher Konfliktlösung im Sudanseinmuss.Die Bundesregierung
unterstütztdieseForderungnachdrücklich.

Die Bundesregierungleistet im Sudan humanitäre Hilfe über die
EuropäischeUnion, die VereintenNationen und deutscheNichtregie-
rungsorganisationen,soweitesdie dortige Sicherheitslage zulässt.Im
Zeitraum von 1998bis 2003wurdenzu diesemZweckMittel in Höhe
von 21,2Mio. Euro (AuswärtigesAmt 7,5Mio. Euro, Bundesministe-
rium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung 13,7Mio.
Euro) zur Verfügung gestellt. Das EU-Büro für humanitäre Hilfe
(ECHO) stellteim Zeitraum 1998bis 2003insgesamt140Mio. Euro
für humanitäreHilfsmaûnahmen zur Verfügung.Nach Inkrafttreten
des auf die Nuba-BergebeschränktenWaffenstillstandsabkommens
im Jahr2002hat die Bundesregierung eineinternationaleBeobachter-
missionunter norwegischemKommando finanziell mit 250000 Euro
unterstützt,eine weitereFörderung in gleicherHöhe ist noch in die-
semJahrvorgesehen.DesWeiterenhat die Bundesregierung seit1998
insgesamt614500 Euro im BereichdeshumanitärenMinenräumens
für den Sudanbewilligt. WeitereFörderungenseit 1998betrafendie
Uganda PeaceInitiative des Carter Center in Atlanta (150000 US-
Dollar) sowie eine im Jahr 2001 veranstaltete Konferenz des New
SudanCouncil of Churchesin Nairobi über den zivlgesellschaftlichen
Beitrag zu den Ergebnissen der Friedensverhandlungenim Sudanin
Höhe von 91000 Euro. Die Bundesregierung unterstützt ferner die
Ausarbeitung einesVerfassungsentwurfs durch dasMax-Planck-Insti-
tut für ausländischesöffentlichesRecht und Völkerrecht zusammen
mit Vertreternder Konfliktparteien.

4. Somalia

Die Bundesregierung setztsichseit Jahren,vor allemim Rahmender
EuropäischenUnion, für eine nationaleAussöhnungund den staat-
lichenWiederaufbau in Somaliaein. Die Bundesregierung unterstützt
vor allem die Friedensbemühungender Regionalorganisation IGAD
und leistethumanitäreHilfe. Dem IGAD-Friedensfonds wurden ins-
gesamt3,1Mio. Euro für die Durchführung der Friedenskonferenzen
zu Somaliaund Sudanzur Verfügunggestellt.Das IGAD-Sekretariat
wird auûerdemdurch einen GTZ-Experten (GTZ: DeutscheGesell-
schaftfür TechnischeZusammenarbeit) personellunterstützt.Die ak-
tuell in Nairobi-Mbagathi tagendeSomalia-Konferenzbefindetsichin
einer schwierigenPhase.Es ist noch nicht abzusehen, ob und wann
die selbstgestecktenZiele erreicht werden:Einigung auf eine Über-
gangsverfassung, auf derenBasisdannein repräsentatives Übergangs-
parlamentund eine allgemeinakzeptierte Übergangsregierung gebil-
det werden.

Deutschlandgehört seit Februar 2003 zur Freundesgruppe Somalia
im Sicherheitsratder VereintenNationen und setztsich im Rahmen
seiner Sicherheitsrat-Mitgliedschaft für eine konsequenteDurchset-
zungdesVN-Waffenembargosein.Die Bundesregierung wird darüber
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hinauseinevon der Afrikanischen Union geplanteBeobachtermission
in Somaliavon ca. 80Mann zur Überwachung desWaffenstillstands
vom 27.Oktober 2002mit einemBeitrag in Höhe von 200000 Euro
unterstützen.

Die Bundesregierung leistet humanitäreHilfe über die Europäische
Union, die VereintenNationen und deutscheNichtregierungsorgani-
sationen,soweitesdie allgemeineSicherheitslagezulässt.Im Zeitraum
von 1998bis2003wurdenMittel in Höhe von 8,9Mio. Euro (Auswär-
tiges Amt knapp 3,7Mio. Euro, Bundesministeriumfür wirtschaft-
liche Zusammenarbeitund Entwicklungrund 5,2Mio. Euro) zur Ver-
fügung gestellt.Für ein Projekt im BereichdeshumanitärenMinen-
räumensin der RegionSomalilandwurdenim Zeitraum von 1998bis
2002insgesamtrund 2,2Mio. Euro verwandt.

Im Rahmender EU stehenin den nächstenJahren199Mio. Euro an
Mitteln aus dem Europäischen Entwicklungsfonds bereit. ECHO
stellteim Zeitraum1998bis2003insgesamt52,5Mio. Euro für huma-
nitäre Hilfe zur Verfügung.Mit Mitteln der EU-Kommissionsind seit
Anfang 2000die GTZ bei der Demobilisierungvon Milizen und das
THW bei der Rehabilitierungder Trinkwasserversorgungin Somali-
land tätig.

18. Abgeordneter
Dr. Rainer
Stinner
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die im Gemeinsa-
men Standpunkt2003/2004/GASP des Rates
zum Ausdruck kommendeEinschätzung,dass
zwischendem politischenFlügel und dem ter-
roristischenFlügel (Hamas-Izzal-Din al-Qas-
sem)der Hamas unterschiedenwerden kann,
und welcheErkenntnisseder Bundesregierung
sprechenfür bzw.gegendieseEinschätzung?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 4. September 2003

Die Bundesregierung ist der Auffassung,dasshinsichtlichder Aufnah-
me in dasEU-Verzeichnis der Personen,Vereinigungenund Körper-
schaften,für die der GemeinsameStandpunkt2001/931/GASP gilt,
zwischendem politischenund dem terroristischenFlügel der Hamas
nicht unterschiedenwerdenkann. Die Bundesregierung lässtsich bei
ihrer Einschätzungvon der Erkenntnis leiten, dassbeideFlügel ihre
Tätigkeit an den Zielen der Organisationausrichten.Auch wenn die
Planungund Ausführung von einzelnenAnschlägenin den Händen
desmilitärischenFlügelsliegen,so übt doch die Führung der Hamas
nachdenErkenntnissender Bundesregierung eineengeund wirksame
Steuerungund Kontrolle aus. Dies wird vom terroristischenFlügel
auchöffentlich eingeräumt.

19. Abgeordneter
Dr. Rainer
Stinner
(FDP)

WelchesErgebnis hat die in den Schlussfol-
gerungen des Rates von Thessaloniki ange-
sprocheneprioritäre Prüfungder ¹Möglichkeit
einerumfassenderenAktion gegendie Kapital-
beschaffungdurch die Hamasª bisher erzielt,
und welchePosition vertritt die Bundesregie-
rung in dieserFrage?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 4. September 2003

Die in den SchlussfolgerungendesRatesvon Thessalonikiangespro-
chenePrüfung der ¹Möglichkeit einer umfassenderen Aktion gegen
die Kapitalbeschaffungdurch die Hamasª ist zwischenden EU-Mit-
gliedstaatennoch nicht abgeschlossen. Die Bundesregierung wirkt an
denBeratungenaktiv mit.

20. Abgeordneter
Klaus-Peter
Willsch
(CDU/CSU)

Welchein der Antwort desStaatsministers im
Auswärtigen Amt, Hans Martin Burg, vom
22.Juli 2003auf meineschriftlicheFrage8 auf
Bundestagsdrucksache 15/1459 erwähnten
¹noch vorhandenenDefiziteª, die eine Fort-
führung der Mission der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) in Kroatien notwendigmachensollen,
sieht die Bundesregierung in Kroatien kon-
kret?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 27. August 2003

Die kroatischeRegierunghat seitAnfang desJahres2000in zentralen
BereichendesOSZE-Mandates sichtbareFortschritte erzielt.Dies gilt
vor allem für gesetzgeberischeMaûnahmen im Bereichder Minder-
heitenrechtesowiebei der Polizeireform.Dagegenkommt die Flücht-
lingsrückkehrauchweiterhinnur schleppendvoran.Zudemstehendie
angekündigteJustizreformsowiedie weitereReform der Mediennoch
aus.

Defizite gibt es insbesonderenoch bei der Umsetzungder geschaffe-
nenRechtsgrundlagen.Dieseläuft teilszögerlich,teilssindorganisato-
rischeStrukturenzur Umsetzungrichtig erkannterpolitischerZielset-
zungennochausbaufähigoder reformbedürftig.

Die kroatischeRegierungund die OSZE arbeitenvertrauensvoll zu-
sammen,um in den genanntenBereichendauerhafteFortschritte zu
erzielen. Diesen Willen betonten beide Seiten zuletzt während der
AussprachedesStändigenRatesder OSZE zu Kroatien am 10.Juli
2003 in Wien, an der auch der stellvertretende kroatische Auûen-
minister, Ivan Simonovic,sowieder Missionsleiterder OSZE in Za-
greb,PeterSemneby, teilnahmen.BeideSeitenbetontenzudem,dass
sie die Verlängerungdes OSZE-Mandates über den 31.Dezember
2003hinauswünschen.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums des Innern

21. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung im Hinblick auf
denam31.Dezember2003auûerKraft treten-
den §22 Abs.1a des Bundesgrenzschutzge-
setzes(BGSG) eine Entfristung in die Wege
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leiten, um auch nach diesemZeitpunkt eine
effektive Grenzschutzarbeit, die die unerlaub-
te Einreise in das Bundesgebietverhindert,
sicherzustellen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 2. September 2003

Die Entscheidunghinsichtlichder Entfristung des§22 Abs.1aBGSG
wird derzeitvorbereitet.

22. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Trifft eszu, dassalle europäischenFluggesell-
schaftenbei transatlantischenFlügen ihre Pas-
sagierdatenvorab an US-Behördenübergeben
müssen,obwohldie Weitergabein dieserForm
klar EU-Recht widerspricht (Frankfurter
Rundschauvom 22.August 2003), und wenn
ja, welcheHaltung hat dazu die Bundesregie-
rung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 1. September 2003

In Umsetzungder US-Anti-Terrorgesetze,die alsReaktionauf die An-
schlägevom 11.September 2001 verabschiedet wurden, verlangt die
US-Zollbehörde weltweit von allen gröûeren Fluggesellschaften, die
Ziele in denUSA anfliegen,die EinräumungeinesOnline-Zugriffsauf
die Buchungsdaten (den sog. PassengerName Record, abgekürzt
PNR) ihrer Passagiere.Die Nichtgewährung des Zugangskann für
die Unternehmen zu Sanktionenbis hin zum Entzugder Landerechte
führen. Die PNR-Daten können je nach FluggesellschaftnebenNa-
men und Adressender Passagiere,auf die sich dasAuskunftsverlan-
gen der US-Behörden in erster Linie bezieht,auch weitereAngaben
enthalten.

Das EU-RechtselbstregeltdiesenSachverhalt nicht unmittelbar. Die
Bundesregierung begrüûtesaber,dassdie EG-Kommission Verhand-
lungenmit denUS-Behördenaufgenommenhat, um für die Datenab-
fragenund die Weiterverarbeitung der Daten durch die US-Behörden
eineausgewogeneund dauerhafteLösungzu finden. In einemersten
Schritt habendie US-Behörden im Februar 2003 zugesichert,die in
Europa erhobenenDaten entsprechendden datenschutzrechtlichen
Standardsder EG-Datenschutzrichtlinie vertraulich und zweckgebun-
denzu verwenden.

23. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Trifft eszu, dassesnachvorläufigenRegelun-
genzwischenEU-Kommission und Vertretern
der US-Zollbehörde, dem US-Zoll erlaubt ist,
selbstonline Zugriff auf die Buchungssysteme
der Fluggesellschaften nehmenzu könnenund
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damit weit mehr Informationenzu erhaltenals
bisher von den Fluggesellschaften übermittelt
werdenmussten(Frankfurter Rundschauvom
22.August 2003), und wenn ja, wie verträgt
sich eine solcheRegelungmit den EU-Daten-
schutzrichtlinien und bundesdeutscher Gesetz-
gebung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 1. September 2003

Die Zulässigkeitder Übermittlung der Daten ist anhandder nationa-
len Datenschutzgesetzeder einzelnenEU-Mitgliedstaaten zu beurtei-
len, die allerdingsihrerseitsden Vorgabender EG-Datenschutzricht-
linie (Richtlinie 95/46/EG desEuropäischenParlamentsund desRa-
teszumSchutznatürlicherPersonenbeider Verarbeitungpersonenbe-
zogenerDatenund zumfreienDatenverkehr) entsprechenmüssen.

Für deutsche Fluggesellschaften kommt als Rechtsgrundlage der
Übermittlung grundsätzlichder zwischenden Fluggesellschaftenund
denPassagierengeschlossene Vertrag oder eineEinwilligung der Pas-
sagierein Betracht(§28 Abs.1 Nr. 1, §4 Abs.1, §4b Abs.2 Bundes-
datenschutzgesetz).

Zur Wahrung der Interessender Betroffenenfinden Konsultationen
zwischenden Fluggesellschaften und Aufsichtsbehörden statt.Gegen-
stand dieser Konsultationen ist zum einen eine technischeAbsiche-
rung desvon der US-SeitezugesagtenbeschränktenZugriffs auf die in
denBuchungssystemenvorhandenenDaten.Zum anderengehtesum
die Sicherstellung einer rechtzeitigenund umfassendenUnterrichtung
der Reisenden. Insbesonderedie Unterrichtung der Betroffenenstellt
ausSichtder Bundesregierung einenwesentlichenGesichtspunktdar.

24. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Inwieweit sind öffentlicheStellenin den jewei-
ligen Staatenin die Verwaltung bzw. Distribu-
tion der im Bundeshaushalt unter der Titel-
gruppe ¹Unterstützung für deutscheMinder-
heiten in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa
einschlieûlich nichteuropäischer Nachfolge-
staatender UdSSRª eingestellten Mittel ein-
gebunden,und verbindensichdamit ausSicht
der Bundesregierung Probleme?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. September 2003

Die Hilfsmaûnahmen für die deutschenMinderheiten aus der Titel-
gruppe ¹Unterstützung für deutscheMinderheiten in Ostmittel-,Ost-
und Südosteuropaeinschlieûlich nichteuropäischer Nachfolgestaaten
der UdSSRª erfolgen in allen Herkunftsländern in Abstimmung mit
staatlichenStellen.Die organisatorischeAusgestaltungist hierbei un-
terschiedlich.Sogibt esmit der Mehrzahl der betroffenenLänder ge-
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mischteRegierungskommissionen,in denendie Maûnahmenzuguns-
ten der deutschenMinderheiten erörtert werden. Im Übrigen wird
durch Kontaktaufnahmenmit den jeweiligenRegierungen, insbeson-
dere bei Gesprächen,die der Beauftragteder Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten mit Regierungsvertre-
tern führt, die Arbeit für die deutscheMinderheit abgesprochen.

DieseAbstimmungsverfahrenhabensichbewährt.Sietragenzur wir-
kungsvollenund sachgerechtenHilfeleistung bei und stärkendie Ak-
zeptanzder jeweiligendeutschenMinderheit durchdie Titularnation.

Die Verwaltung bzw.Distribution der im Bundeshaushalteingestellten
Mittel erfolgt durch von der Bundesregierung beauftragtedeutsche
Mittlerorganisationen.Öffentliche Stellen in den jeweiligen Staaten
sind insoweitgrundsätzlichnicht beteiligt.

25. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie vieleFälle tatsächlicheroderzu vermuten-
der rechtsextremer und fremdenfeindlicher
Straftaten sind der Bundesregierung im Juli
2003 bekannt geworden(bitte nach Ländern
auflisten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. September 2003

Im Monat Juli 2003wurdeninsgesamt585politisch rechtsmotivierte
Straftaten,darunter 45 Gewalttatenund 416 Propagandadelikte, er-
fasst.

Bei 116Straftaten,darunter14 Propagandadeliktenund 31 Gewaltta-
ten,konnteeinefremdenfeindlicheMotivation festgestelltwerden.

Verteilung ± PolitischmotivierteKriminalit ät ± rechts

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 7 50

BR 4 50

BW 5 46

BY 5 70

HB 0 3

HE 2 37

HH 1 12

MV 0 6

NI 6 82

NW 4 47

RP 2 13

SH 3 19
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Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

SL 1 11

SN 3 70

ST 2 15

TH 0 9

Summe 45 540

Verteilung± PolitischmotivierteKriminalit ät ± rechtsmit fremden-
feindlicherMotivation

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 4 11

BR 3 3

BW 5 10

BY 5 14

HB 0 0

HE 1 4

HH 0 2

MV 0 1

NI 3 15

NW 3 10

RP 0 0

SH 2 6

SL 1 3

SN 3 2

ST 1 4

TH 0 0

Summe 31 85

26. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele Personen wurden durch rechts-
extremeund fremdenfeindliche Straftaten ge-
schädigt(bitte nachLändernauflisten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. September 2003

Im Juli 2003 wurden insgesamt33 Personeninfolge Straftaten der
¹Politisch motiviertenKriminalität ± rechtsªverletzt,darunter26 Per-
sonenausfremdenfeindlicherMotivation.
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Bundes-
land

Anzahlderverletzten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalität ± rechtsª

Anzahlderverletzten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalität ± rechtsª
mit fremdenfeindlicher

Motivation

BB 3 2

BR 2 2

BW 3 3

BY 8 7

HB 0 0

HE 1 1

HH 2 0

MV 0 0

NI 2 2

NW 2 1

RP 0 0

SH 3 2

SL 0 0

SN 5 5

ST 2 1

TH 0 0

Summe 33 26

27. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele Personen wurden wegen rechts-
extremerund fremdenfeindlicher Straftatenim
Monat Juli 2003 festgenommen (bitte nach
Ländernauflisten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. September 2003

Zu den im Monat Juli 2003erfassten585 politisch rechtsmotivierten
Straftatenwurdeninsgesamt479Tatverdächtigeermittelt und 75 Per-
sonenfestgenommen.In 2 FällenwurdeHaftbefehlerlassen.

Im Zusammenhang mit den für Juli 2003 gemeldeten116 fremden-
feindlich motivierten Straftatenwurden 194 Tatverdächtige ermittelt,
von denen33 festgenommenwurden.In 2 FällenwurdeHaftbefehler-
lassen.
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Verteilungder ermitteltenTatverdächtigenund festgenommenenPer-
sonenim Bereich¹Politisch motivierteKriminali tät ± rechtsª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 93 29 2

BR 22 2 0

BW 25 0 0

BY 59 21 0

HB 1 0 0

HE 9 0 0

HH 7 4 0

MV 57 0 0

NI 68 0 0

NW 32 10 0

RP 13 0 0

SH 11 0 0

SL 12 0 0

SN 48 9 0

ST 19 0 0

TH 3 0 0

Summe 479 75 2

Verteilungder ermitteltenTatverdächtigtenund festgenommenenPer-
sonenim Bereich¹Politisch motivierteKriminalität ± rechtsmit frem-

denfeindlicher Motivationª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 33 3 2

BR 5 0 0

BW 5 0 0

BY 25 16 0

HB 0 0 0

HE 1 0 0

HH 0 0 0

MV 51 0 0

NI 31 0 0

NW 14 10 0

RP 0 0 0
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Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

SH 5 0 0

SL 5 0 0

SN 6 4 0

ST 13 0 0

TH 0 0 0

Summe 194 33 2

28. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

Kann mit den derzeit durchgeführten DNS-
Analysen von Polizei und Ermittlungsbehör-
denRückschlussauf dasErscheinungsbild, ins-
besondereGeschlecht, Rasseund bestimmte
Krankheiten, des Menschengezogenwerden,
und wennja, wie beurteiltdie Bundesregierung
die Ermittlungsmethode?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. September 2003

Mit den in den kriminaltechnischenLabors verwendetenReagenzien-
sätzenwerdenMerkmalsbestimmungennur in den nichtcodierenden
Bereichender menschlichen DNA vorgenommen. Diesetragenkeine
genetischeInformation. Die dabeiermitteltenDaten über die Häufig-
keit bestimmterMerkmalsverteilungendeuten ± in Verbindung mit
frei zugänglichenstatistischenErhebungenüber die Häufigkeit dieser
Kombinationen bei bestimmtenMenschengruppen± in manchenFäl-
len auf einebestimmteRasseeinerPersonhin. Eine eindeutigeZuord-
nungist jedochnicht möglich.

Mit denin der kriminaltechnischenPraxisbestimmtenMerkmalssyste-
men sind grundsätzlich keineRückschlüsse auf Krankheiten von Per-
sonenmöglich. Die einzigein der PraxisrelevanteAusnahmeist der
Mongolismus(Down-Syndrom), der auf einer Chromosomenaberra-
tion beruht.Hierbei liegt dasChromosom21 in den Körperzellen in-
folge von Störungenim Zellteilungsverlauf nicht 2fach,sondern3fach
vor. Wenn auf den drei Chromosomen auch drei unterschiedliche
Ausprägungen (Allele) desuntersuchtenMerkmalssystemsauftreten,
kann eine solche Trisomie auch im Identifizierungsmustererkannt
werden.Dies kommt jedoch nur in sehr seltenenFällen vor. Dieses
Ergebnis bedeutet jedoch keine sichereDiagnose eines Down-Syn-
droms.Auch kurze BruchstückeeinesChromosoms, die bei der Zell-
teilungzufällig entstandenseinkönnenund nicht zur Ausprägung des
Down-Syndroms führen, oder andereArtefakte können ein solches
Ergebnisder DNA-Analysebewirken.

Bei den in der Praxis verwendeten kommerziellen Reagenziensätzen
wird automatischauchein DNA-Bereich erfasst,der aufgrund seiner
Lokalisationauf dem X- bzw. Y-Chromosom eineGeschlechtsbestim-
mungzulässt.
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29. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

Soll die Speicherungvon DNS-Analysenin Zu-
kunft ausgeweitetwerden,und von welcherEr-
mächtigungsgrundlageist die Speicherungund
Verwendunggedeckt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 3. September 2003

Die Verwendung von Körperzellenzur BestimmungdesDNA-Identi-
fizierungsmusterserfolgt auf der Grundlageder §§81eund 81gStPO.
Rechtsgrundlage für die Speicherungvon DNA-Identifizierungsmus-
tern in der DNA-Analysedatei ist §3 DNA-Identi tätsfeststellungs-
gesetzin Verbindungmit §8 Abs.6 BKA-Gesetz.

Die Justizministerinnen und -ministerhabenim Rahmenihrer Konfe-
renz vom 11. bis 12.Juni 2003 in Glücksburg ihre Überzeugungbe-
kräftigt, dassdie DNA-Analyseein hochwirksamesMittel zur Aufklä-
rung von Straftatenist. Um die sich damit bietendenMöglichkeiten
einesverbessertenSchutzesder Bevölkerungvor Straftätern zu nut-
zen,habensiedenStrafrechtsausschussbeauftragt, unter Berücksichti-
gung der verfassungsrechtlichenVorgaben weitereAnwendungsmög-
lichkeitenzu prüfen. Die Bundesregierung beteiligt sichan den Bera-
tungendesStrafrechtsausschussesund wird unter Würdigungder hier-
von zu erwartendenErgebnisseprüfen, ob die rechtlichenVorausset-
zungenfür die Speicherungvon DNA-Identifizierungsmustern in der
DNA-Analysedateimodifiziert werdensollten.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Justiz

30. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(CDU/CSU)

Für welchenZeitraum wurden Bürger Polens
oder der Tschechoslowakei aufgrund der Ein-
marschvorbereitungen auf deutschemBoden
inhaftiert, und welche Haftentschädigunger-
hieltensiedafür?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 12. August 2003

Darüber, ob, und wenn ja ggf. für welchenZeitraum, Bürger Polens
und der damaligenTschechoslowakeiinfolge von Einmarschvorberei-
tungender TruppendesWarschauerPaktesin ihre Heimatstaatenauf
deutschemBodeninhaftiert wurden,liegender Bundesregierung keine
Erkenntnissevor. Der Bundesregierung stehendeshalbauch keine
Daten über Haftentschädigung an eventuell Betroffene zur Verfü-
gung.

In diesemZusammenhang ist daraufhinzuweisen,dassdasStrafrecht-
liche Rehabilitierungsgesetz(StrRehaG)in der Fassungder Bekannt-
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machungvom 17.Dezember1999(BGBl. I S.2665),zuletztgeändert
durch dasGesetzvom 20.Dezember2001(BGBl. I S.3986)generell
allenPersonen± nicht nur deutschenStaatsbürgern ± die Möglichkeit
eröffnet, gegenstrafrechtlicheEntscheidungen von staatlichendeut-
schenGerichten, die im Beitrittsgebiet in der Zeit vom 8. Mai 1945
bis zum 2. Oktober 1990ergangensind,vorzugehen.Auf Antrag wer-
den Entscheidungen dann aufgehoben, wenn sie mit wesentlichen
Grundsätzen einer freiheitlichenrechtsstaatlichen Ordnung unverein-
bar sind. Das ist vor allemdann der Fall, wenndie Entscheidungder
politischen Verfolgung gedient hat. Eine strafrechtlicheRehabilitie-
rung kommt grundsätzlichauchin Betracht,wenndie Freiheitsentzie-
hung auûerhalbeinesStrafverfahrensdurch gerichtlicheoder behörd-
licheEntscheidungen willkürlich oder ausGründenpolitischerVerfol-
gung angeordnetworden ist. Jeder Betroffene,der nach dem Straf-
rechtlichenRehabilitierungsgesetzrehabilitiert worden ist, hat in der
FolgeAnspruchauf HaftentschädigungnachdiesemGesetz.

31. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Wann wird die Bundesregierungdenlaut Pres-
seberichten(Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 21.Juni 2003)von der Bundesministerin
der Justiz,Brigitte Zypries,bereitsfür die Zeit
vor der SommerpauseangekündigtenEntwurf
eines Antidiskriminierungsgesetzesvorlegen,
und in welcherForm beabsichtigtdie Bundes-
regierung, Menschen mit Behinderungen im
RahmendiesesGesetzentwurfszu berücksich-
tigen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 2. September 2003

Über dengenauenZeitpunkt der VorlageeinesodermehrererGesetz-
entwürfezur Umsetzungder drei EU-Antidiskriminierungsrichtlinien
(Richtlinie 2000/43/EGdesRatesvom 29.Juni 2000zur Anwendung
desGleichbehandlungsgrundsatzesohne Unterschied der Rasseoder
der ethnischenHerkunft, ABl. EG Nr. L 180 S.22, Richtlinie 2000/
78/EG desRatesvom 27.November2000zur Festlegungeinesallge-
meinenRahmensfür die Verwirklichungder Gleichbehandlung in Be-
schäftigungund Beruf, ABl. EG Nr. L 303S.16 und Richtlinie 2002/
73/EG desEuropäischenParlamentsund desRatesvom 23.Septem-
ber 2002 zur ¾nderungder Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur
Verwirklichung desGrundsatzes der Gleichbehandlung von Männern
und FrauenhinsichtlichdesZugangszur Beschäftigung, zur Berufsbil-
dung und zum beruflichenAufstiegsowiein Bezugauf die Arbeitsbe-
dingungen,ABl. EG Nr. L 269 S.15) ist noch nicht entschieden.Die
hierfür erforderlichen Arbeiten werden derzeit in der Bundesregie-
rung durch das Bundesministerium der Justiz (zivilrechtlicher Teil)
und dasBundesministerium für Familie,Senioren,Frauenund Jugend
(Leitung einer Projektgruppe zur arbeits-und sozialrechtlichen Um-
setzung)geleistet.

Die Richtlinie 2000/78/EG vom 27.November 2000 verlangt einen
Diskriminierungsschutzwegen einer Behinderung in Beschäftigung
und Beruf. Entsprechende Bestimmungenfinden sichschonheuteim
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geltendendeutschenRecht, beispielsweise in §81 SGB IX (Pflichten
desArbeitgebersund Rechteschwerbehinderter Menschen).Darüber
hinausprüft die Bundesregierung, wo esweitererVerbesserungen der
Rechtsstellung von Menschenmit Behinderungenbedarf.Die Ergeb-
nissedieserPrüfung werdenbei der Umsetzungder Gleichstellungs-
richtlinien berücksichtigtwerden.

32. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

WelcheGefahrensiehtdie Bundesregierung in
dem Verkauf von Mietforderungen der Kom-
munen an Dritte, dem so genanntenAsset-
Backed-Securitisation(ABS)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 2. September 2003

Der Mieterschutz ist beimVerkaufvon Mietforderungender Kommu-
nenanDritte gewährleistet.

33. Abgeordnete
Gisela
Piltz
(FDP)

Sind bundesrechtliche Regelungenzur Asset-
Backed-Securitisation, etwa im Bürgerlichen
Gesetzbuch,geplant,und wennja, welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 2. September 2003

Eine diesbezügliche ¾nderungdesBürgerlichenGesetzbuchs ist der-
zeit nicht beabsichtigt.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Finanzen

34. Abgeordneter
Manfred
Grund
(CDU/CSU)

Gab esGründe und wenn ja welche,auf dem
Anfang 2003 vom Bundesministerium der Fi-
nanzen herausgegebenen Sonderpostwertzei-
chen zum ¹Jahr der Bibelª eine englischspra-
chigeTextausgabeder Bibel abzubilden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 27. August 2003

Den Grafikern ist es bei der Gestaltungvon Sonderpostwertzeichen
freigestellt,zu dem vorgegebenenMarkenthemadasMotiv ihresEnt-
wurfes selbstzu wählen.Dabei ist es für dasBundesministerium der
Finanzen (BMF) als Herausgeberder Sondermarken unerheblich,
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woher und aus welchemLand der Grafiker seinefür die Entwürfe
verwendetenUnterlagenbezieht.

Vor demDruck der Sondermarke¹2003 ± Jahr der Bibelª wurdeder
Entwurf vorab an die EvangelischeKirche in Deutschlandmit der
Bitte um Überprüfung der sachlichenRichtigkeit weitergeleitet. Es
wurden keine Einwände hinsichtlich der Veröffentlichung des Mar-
kenmotivsandasBMF herangetragen.

35. Abgeordneter
Manfred
Grund
(CDU/CSU)

Warum ist bei der öffentlichen Präsentation
der Briefmarke durch den Parlamentarischen
StaatssekretärbeimBundesminister der Finan-
zen, Karl Diller, nicht auf diesen Gesichts-
punkt hingewiesenworden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 27. August 2003

In meiner Rede anlässlichder Präsentationdes Sonderpostwertzei-
chens¹2003 ± Jahr der Bibelª am 6. Februar 2003 im Tagungszen-
trum der KatholischenAkademiehabeich unter anderemauchdarauf
hingewiesen,dass¹. . . Die Bibel heute vollständig in 392 Sprachen
und in Teilen in weitere2287 Sprachenübersetztist. Und obwohl es
weltweit rund 6500 Sprachenund Dialekte gibt, reichen bereitsdie
392 vollständigenÜbersetzungenaus,damit die Bibel von mehr als
90Prozentder Weltbevölkerunggelesenwerdenkann.. .ª.

36. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Trifft es zu, dassdas Bundesministerium der
Finanzen plant, die Bearbeitung der Vergü-
tungsanträgefür Agrardiesel zentral in die
Hauptzollämter der neuen Bundesländer zu
verlegen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 3. September 2003

Es ist vorgesehen,nachder Osterweiterung der EuropäischenUnion
zum 1. Mai 2004 als eine unter mehreren personalwirtschaftlichen
Ausgleichsmaûnahmen die Bearbeitung der Anträge auf Vergütung
der Mineralölsteuernach den §§25b bis 25d Mineralölsteuergesetz
(Agrardiesel)der Oberfinanzbezirke Karlsruhe und Koblenz in den
Hauptzollamtsbezirk Löbau und die Antragsbearbeitung aus den
Oberfinanzbezirken Hannover und Köln in den Hauptzollamtsbezirk
Cottbuszu verlagern.

37. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Wenn ja, wie beurteilt die Bundesregierung
dieseMaûnahme insbesondere unter Berück-
sichtigung dann fehlender Bürgernähesowie
der Auswirkungen auf die mit der Bearbeitung
der AnträgederzeitbefasstenBeschäftigten?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 3. September 2003

Die geplanteAufgabenverlagerungwird für die Antragsteller in den
vorgenanntenvier Oberfinanzbezirken keine nachteiligenFolgen ha-
ben,da für einesachgerechte AntragsbearbeitungkeineräumlicheNä-
he zu den Antragstellern erforderlich ist. Durch Nutzung moderner
Kommunikationsmittelwie Telefon,Telefaxund Internet könnenggf.
auftretendeVerfahrensfragen schnellund kostengünstig geklärt wer-
den.

Die derzeitmit der Bearbeitungder Anträgeauf Vergütungder Mine-
ralölsteuernach den §§25b bis 25d Mineralölsteuergesetzbefassten
Beschäftigten erhalten nach der Aufgabenverlagerungunter Beach-
tung der Sozialverträglichkeit angemesseneandereAufgaben.

38. Abgeordneter
Dr. Klaus
Rose
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung beziffern,wie hoch
der bisherigeSteuerausfall für den deutschen
Fiskusauf Grund desgrenznahenTanktouris-
musist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 21. August 2003

Der BundesregierungliegenkeineErkenntnisseüberdie Höhe desbis-
her durch dengrenznahenTanktourismusverursachtenSteuerausfalls
vor.

39. Abgeordneter
Werner
Wittlich
(CDU/CSU)

WelcherechtlichenGrenzensind von der all-
gemeinenSteuerpfichtbefreitenund zur Aus-
stellung steuerlich abzugsfähiger Spendenbe-
scheinigungen berechtigtenUmweltverbänden
wie der DUH (Deutsche Umwelthilfe e.V.)
dabeigesetzt,kommerzielleInteressenDritter
zu fördern oder zu vertreten,und in welchem
Umfang sind solcheals gemeinnützigprivile-
gierte Verbände zu öffentlicher Transparenz
hinsichtlich ihrer Einnahmen und sonstigen
Abhängigkeitenverpflichtet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 2. September 2003

Die Förderung des Umweltschutzes gehört zu den gemeinnützigen
Zwecken im Sinne des §52 Abgabenordnung (AO). Eine Körper-
schaftverfolgt gemeinnützigeZwecke,wenn ihre Tätigkeit darauf ge-
richtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem,geistigemodersittlichem
Gebiet selbstloszu fördern. Soweit ein wirtschaftlicherGeschäftsbe-
trieb unterhaltenwird (§64 AO), verliert die Körperschaftdie Steuer-
vergünstigung für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Besteue-
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rungsgrundlagen(Einkünfte, Umsätze,Vermögen),sofern der wirt-
schaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb ist. Ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb ist eine selbstständigenachhaltigeTätigkeit,
durch die Einnahmenoder anderewirtschaftliche Vorteile erzieltwer-
denund die überdenRahmeneinerVermögensverwaltunghinausgeht
(§14 AO). Die Körperschaften habenregelmäûiggegenüberden zu-
ständigenFinanzbehörden der Länder Steuererklärungenabzugeben.
Auûerdemprüfen die Finanzbehörden in regelmäûigem Abstand,ob
die Körperschaften weiterhin die Voraussetzungen für die Steuerver-
günstigungenerfüllen.

Das Steuergeheimnis(§30 AO) lässtgrundsätzlich eine Offenlegung
der steuerlichenVerhältnisseder Körperschaft nicht zu. Soweitdiese
Körperschaften z.B. Zuschüssevon öffentlich-rechtlichen Körper-
schaftenerhalten,bleibt esdiesenunbenommen,einenNachweisüber
die Verwendung der Zuschüssezu verlangen.

Im Übrigen verweiseich auf die Antwort der Bundesregierung vom
16.Januar2003auf die Kleine Anfrageder Fraktion der FDP ¹Trans-
parenz und Kontrolle der Verwendungvon Fördermitteln bei Um-
welt- und Naturschutzverbändensowiebei anderenOrganisationenª
(Bundestagsdrucksache15/335).

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für Wirtschaft
und Arbeit

40. Abgeordneter
Dietrich
Austermann
(CDU/CSU)

In welchemUmfang sinddurch neueMaûnah-
men (u. a. ¹Hartzª-Gesetze) Personalsteige-
rungen bei der Bundesanstaltfür Arbeit ein-
schlieûlichder Personal-Service-Agenturenseit
31.Dezember2001geplantoder bereitseinge-
treten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 29. August 2003

Die Bundesanstalt für Arbeit hat durchdie bisherigenMaûnahmen im
Zuge desUmbaus zu einem modernenDienstleisterihren Personal-
bestandim Jahre2003um 1000 zusätzlicheArbeitsvermittler mit be-
fristetemArbeitsvertrag aufgestockt.Dies dient der Verbesserungder
Betreuungsrelation Arbeitsvermittler zu Arbeitslosen. Damit wurde
einer wesentlichen Empfehlung der Kommission ¹Moderne Dienst-
leistungenamArbeitsmarktª gefolgt.

Um bei der Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
ein Betreuungsverhältnis zwischenMitarbeitern und Hilfeempfängern
von 1:75 zu gewährleisten, sind ± berechnetauf der Basisder Be-
standsgröûenim September 2002 ± zusätzliche Personalkapazitäten
im Umfang von 11800 Beschäftigten erforderlich. Dies bedeutet
nicht, dassin entsprechendem Umfang Stellenbei der Bundesanstalt
für Arbeit zu schaffensind. Durch Verwaltungsvereinfachungenund
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-änderungenaufgrund des Dritten Gesetzesfür moderneDienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt werden erheblichePersonalressourcenfrei-
gesetzt.Auûerdem können und sollen die Agenturen für Arbeit mit
Dritten zusammenarbeiten, wie z. B. Kommunen, kommunalenBe-
schäftigungsträgern sowie Verbändenund Bildungs-/Beschäftigungs-
trägernder freienWohlfahrtspflege.

Für den Bereich der Arbeitsmarktinspektionen steht fest, dass es
durch die beabsichtigteVerlagerungzum Zoll zu einemMinderbedarf
von 2300Jahreskräftenkommenwird.

Ob und ggf. in welchem Umfang Personalsteigerungendurch die
Schaffungvon Personal-Service-Agenturen bei Stellenauûerhalbder
Bundesanstaltfür Arbeit zu verzeichnensind,ist nicht bekannt.

41. Abgeordnete
Ulrike
Flach
(FDP)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung über die Insolvenzentwicklung von Bil-
dungsanbietern aufgrund von nichteingelösten
Gutscheinen, mangelnden Teilnehmerzahlen
und Nichterreichung einer 70-prozentigen
Wahrscheinlichkeit, nach Abschlussder Bil-
dungsmaûnahme innerhalb des nächstenhal-
benJahresArbeit zu finden,vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 1. September 2003

Der Bundesregierung ist bekannt,dassdie stärkereKonzentration der
Arbeitsämter auf unmittelbar in Beschäftigung führende Förderleis-
tungen, höhere Erwartungen an die Effizienz beruflicher Weiterbil-
dungsmaûnahmensowiedie Einführung von Bildungsgutscheinenund
die damit verbundeneAbkehr der Arbeitsämter von der bisherigen
Zuweisungspraxisvon Teilnehmerndie NachfragenachLehrgangsan-
gebotenvon Bildungsträgern beeinflusst.Die Auswirkungenauf die
wirtschaftlicheSituationder einzelnenBildungsträgerhängenauchda-
von ab, ob und inwieweit esdem jeweiligenTräger gelingt, sein Bil-
dungsangebotstärkeralsbisheran denregionalenund überregionalen
arbeitsmarktlichen Erfordernissen auszurichtenund Marktchancen
auchauûerhalbder von der BundesanstaltgefördertenWeiterbildung
zu erschlieûen.Erkenntnisse über Insolvenzenvon Bildungsträgern
ausden in der Frage genanntenkonkretenGründen liegender Bun-
desregierung nicht vor.

42. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

Wie vieleAuszubildende beendennachKennt-
nis der Bundesregierung bei der Deutschen
Post AG 2003 ihre Ausbildung,und wie viele
davon werden von der DeutschenPost AG
übernommen?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Nach Auskunft der DeutschenPostAG beenden2003voraussichtlich
1976Auszubildendein denBerufen¹Fachkraft für Brief- und Fracht-
verkehrª und ¹Postverkehrskaufleuteªihre Ausbildung. Hierbei han-
delt essichum vorläufigeZahlen,dadie Prüfungennochnicht in allen
Regionenabgeschlossensind. Bundesweitstehen1376 Arbeitsplätze
zur Verfügung, auf die sich die Auszubildendennach erfolgreicher
Prüfungbewerbenkönnen.

43. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

Wie viele der übernommenen Auszubildenden
der DeutschenPostAG werdennachKenntnis
der Bundesregierung jeweils in ein Dauerar-
beitsverhältnis oder in ein Zeitarbeitsverhältnis
übernommen, und wie vielen wird davon ein
Arbeitsvertragin einemihrer Ausbildung bzw.
ihrer bisherigenFunktion nicht entsprechen-
den Bereichder DeutschenPost AG angebo-
ten?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Angabenüber die Zahl der Dauer-und Zeitarbeitsverhältnisseliegen
der Bundesregierung nicht vor, dadieseDatenbeider DeutschenPost
AG nicht zentralerhobenwerden.Nach Aussageder DeutschenPost
AG stehenderzeit im Bereich der Postzustellungim Rahmen eines
Optimierungsverfahrensgroûe Umorganisationen an, die in weiten
Bereichenzunächst nur denAbschlussvon Zeitarbeitsverträgenerlau-
ben. Erst nachBeendigungder Pilotphasekann entschiedenwerden,
welcheder Zeitarbeitsverhältnissein Dauerarbeitsverhältnisseumge-
wandeltwerden.

Auch darüber,ob und ggf. wie vielenAuszubildendenein Arbeitsver-
trag in einemihrer Ausbildungnicht entsprechenden Bereichbei der
Deutschen Post AG angebotenwird, liegen der Bundesregierung
keineZahlenvor. Eshandeltsichjedochsowohlbei demweitausgröû-
ten Teil der Auszubildendenum ¹Fachkräfte für Brief- und Frachtver-
kehrª (FBF) alsauchbei demgröûtenTeil der zur Verfügungstehen-
denArbeitsplätzeum solchefür FBF.

44. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

Wann hat die DeutschePostAG denbetroffe-
nen Auszubildenden nach Kenntnis der Bun-
desregierung mitgeteilt, dass sie nicht über-
nommenwerdenund wie will die Bundesregie-
rung den Betroffenenhelfen,die in einemBe-
ruf ausgebildet wurden, den bisher nur die
DeutschePostAG anbietet?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Die Auszubildenden, die die Prüfung bestandenhaben,können sich
auf die zur VerfügungstehendenStellenbewerben.In einemAuswahl-
verfahren wird entschieden, welcheBewerberein Beschäftigungsan-
gebot erhalten.Die Übrigen erhalten nach Abschlussdes Auswahl-
verfahrensdie Mitteilung, dasssie nicht übernommenwerden.Eine
nochmaligeBewerbungin einer anderenRegion ist jedoch möglich.
Diejenigen Auszubildenden,denen kein Beschäftigungsangebotge-
machtwerdenkann,werdenbei der SuchenachberuflichenPerspekti-
venauûerhalbdesUnternehmensunterstützt,u.a. durch Bewerbungs-
trainingsund Kooperationenmit denArbeitsämtern.

Der Bund alsMehrheitsaktionär nimmt seinegesetzlichenRechtege-
genüberder DeutschenPostAG insbesonderedadurchwahr,dassdas
vom Bund entsandteAufsichtsratsmitglieddie Geschäftsführung über-
wacht.Der Bund hat nachaktienrechtlichen VorschriftenkeinenEin-
flussauf dasoperativeGeschäftder DeutschenPostAG. Die Gesell-
schaftwird vom Vorstandunter eigenerVerantwortung geleitet.Dies
betrifft auchdie Übernahmevon Auszubildenden.

Die Bundesregierunghält eineModernisierungder ausschlieûlichauf
die PostzugeschnittenenAusbildungsberufe¹Fachkraft für Brief- und
Frachtverkehrª und ¹Postverkehrskaufmann/-frauª für dringend er-
forderlich, um denAusgebildetenbreitereArbeitsmarktchancenzu er-
öffnen. Die Bundesregierungist hierzuseit längererZeit im Gespräch
mit denSozialpartnern. Diesewurdenaufgefordert,sichin dennächs-
ten Wochen auf einen gemeinsamen Vorschlagfür die Modernisie-
rung der ¹Fachkraft für Brief- und Frachtverkehrª zu einigen.Sobald
dieservorliegt, wird mit den Sozialpartnern auchüber eineModerni-
sierungdes/der¹Postverkehrskaufmanns/-frauª beratenwerden.

45. Abgeordneter
Harald
Leibrecht
(FDP)

Hält esdie Bundesregierung für gerechtfertigt,
Hermes-Bürgschaftenfür militärische Export-
güterzu vergeben?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 22. August 2003

Ja,soferndie strengendeutschenausfuhrrechtlichen Voraussetzungen
nach KWKG und AWG erfüllt werdenund nach sorgfältigereinzel-
fallbezogenerPrüfung, insbesondere ökologischer,sozialerund ent-
wicklungspolitischerAuswirkungensowiemöglicherMenschenrechts-
verletzungen.

46. Abgeordnete
Doris
Meyer
(Tapfheim)
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung das neueösterreichi-
sche Budgetbegleitgesetz betreffend Investi-
tionsersatz gemäû den §§454ff. österreichi-
schesHandelsgesetzbuch bekannt, nach dem
Kfz-Vertrags-Händlern bei Kündigung des
Vertragsverhältnissesdurch den Herstellerder
Ersatzder geleistetenInvestitionenzusteht?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Der Bundesregierung ist bekannt,dassin Österreich ein Anspruchauf
Ersatz von geleistetenInvestitionen für Kfz-Händler im Fall einer
Kündigung desVertragsverhältnissesdurch den Kfz-Hersteller einge-
führt wordenist. Nach Kenntnis der Bundesregierung ist diesdie ein-
zigeRegelungin einemEU-Mitgliedstaat,die einenderartigenInvesti-
tionsschutzfür Kfz-Vertragshändlervorsieht.

47. Abgeordnete
Doris
Meyer
(Tapfheim)
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung im Interesse
der Kfz-Händler Rechtssicherheitzu schaffen
und nachösterreichischem Vorbild einedahin
gehendeRegelungeinzuführen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Nach Auffassungder Bundesregierung bietetdie bestehendeRechtsla-
gein DeutschlandRechtssicherheit. Bei denBeratungenüberdie neue
Kfz-GVO hat sich die Bundesregierung entschiedenbei der Europä-
ischenKommissionfür die ± in denVorentwürfennicht vorgesehene±
Beibehaltungder zugunstender Kfz-Händler geltendenKündigungs-
fristen eingesetzt.Die Kündigungsfrist von grundsätzlich2 Jahren
und die Mindestlaufzeitvon 5 Jahrenbei befristeten Verträgensind
dadurchin der Kfz-GVO beibehaltenworden;diesträgt dem Gedan-
kendesInvestitionsschutzesRechnung.

Darüber hinaussind nachdeutschemRecht die für Handelsvertreter
geltendenVorschriften über den Ausgleichsanspruch bei Beendigung
des Vertragsverhältnisses (§89b Handelsgesetzbuch) grundsätzlich
auch auf Vertragshändler entsprechendanwendbar. Damit wird den
Kfz-Händlern ein finanzieller Ausgleichfür die Überlassungdesvon
ihnengeschaffenenKundenstammsandenHerstellergeboten.

Ob darüberhinausweitergehendeInvestitionsschutzvorschriften ± et-
wa vergleichbarmit der österreichischenRechtslage± geschaffenwer-
den sollen,bedarfsorgfältigerPrüfung.Hier sind die berechtigtenIn-
teressender Kfz-Händler einerseitsabzuwägen mit dem Risiko einer
unangemessenen VerteuerungdesVertriebsüber Vertragshändlerauf
der anderenSeite.Letztereswäre auch nicht im Interesseder Kfz-
Händler,da danndie Gefahr besteht,dassdie Kfz-Hersteller verstärkt
in andereVertriebsformen, insbesondereden Direktvertrieb, auswei-
chen.

48. Abgeordneter
Günter
Nooke
(CDU/CSU)

Auf welcheWeise sieht die Bundesregierung
die Unabhängigkeit des Bundesministers für
Wirtschaft und Arbeit, WolfgangClement,bei
der anstehendenEntscheidung im Ministerer-
laubnisverfahrenzur Übernahme der ¹Berliner
Zeitungª ± auch vor dem Hintergrund einer
kürzlich erfolgten Zeitungsübernahme durch
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die zur SPD gehörenden Medienholding Deut-
scheDruck- und Verlagsgesellschaft(DDVG)
± gewährleistet?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Die Bundesregierung siehtkeineAnhaltspunkte dafür, dassdie Unab-
hängigkeitdesBundesministers für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang
Clement,bei der Entscheidungüber die beantragteMinistererlaubnis
für den Erwerb der ¹Berliner Zeitungª durch den Holtzbrinck-Verlag
gefährdet sein könnte. Die Übernahme der ¹Frankenpostª, Hof,
durch die DeutscheDruck- und Verlagsgesellschaft(DDVG) im Janu-
ar 2003 steht in keinem Zusammenhang mit dem Ministererlaubnis-
verfahren und hat keine Auswirkungen auf die Entscheidungüber
die Ministererlaubnis. Im Übrigen war Bundesminister Wolfgang
Clement bei der Übernahmeder ¹Frankenpostª durch die DDVG
weder auf Seitender Unternehmennoch bei der Entscheidungdes
Bundeskartellamtes, mit der dieseFusion genehmigtwurde, persön-
lich beteiligt.

49. Abgeordneter
Dr. Klaus
Rose
(CDU/CSU)

Hat die BundesregierungKonsequenzen aus
dem BeschlussdesBayerischen Landtagsvom
6. Mai 2003 gezogen,wonach ¹die dramati-
scheSituation für die Tankstellenbetreiberan
denbayerischenGrenzenzu entschärfenªsei?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Die Bundesregierung beobachtetdie Situation der Tankstellenbetrei-
ber in den deutschenGrenzregionen ± nicht nur in Bayern± seit lan-
gem.Über die Aktivitäten zur weiterenSteuerharmonisierunginner-
halb der EuropäischenUnion hinausprüft die Bundesregierung der-
zeit ein vom Mineralölmittelstand vorgeschlagenes ¹Modell für die
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Grenzregionen und
zur Erhöhungder Mineralölsteuereinnahmenªauf seineRealisierbar-
keit. SieheauchAntwort auf Frage51.

50. Abgeordneter
Dr. Klaus
Rose
(CDU/CSU)

Wie siehtder aktuelleLändervergleichbei den
Kraftstoffpreisen (Super bleifrei, Diesel) mit
DeutschlandsNachbarstaatenaus?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Nach Internet-AngabendesADAC vom 15.August 2003stellensich
die Kraftstoffpreisezu den Nachbarländern Deutschlandswie folgt
dar:
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Land Superbenzin
in E pro Liter

Diesel
in E pro Liter

Deutschland 1,08 0,87

Dänemark 1,16 0,91

Niederlande 1,15 0,77

Belgien 1,00 0,78

Luxemburg 0,77 0,61

Frankreich 0,99 0,75

Schweiz 0,90 0,89

Österreich 0,86 0,70

Tschechien 0,87 0,77

Polen 0,82 0,69

51. Abgeordneter
Dr. Klaus
Rose
(CDU/CSU)

Denkt die Bundesregierung an die Einführung
eines speziellen ¹Chip-Karten-Systemsª für
Tankgeschäfte in denGrenzgebieten,um einen
Steuerausgleichherbeizuführen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 26. August 2003

Die Prüfung desModells desMineralölmittelstandesdurch die Bun-
desressortsist noch nicht abgeschlossen. Siehe auch Antwort auf
Frage49.

52. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Inwieweit hat sich durch statistische¾nderun-
genseitdem1. Januar1999bis heutedie Zahl
der Arbeitslosenverändert, insbesondere ver-
ringert, und in welchemUmfang haben sich
im gleichenZeitraum zusätzlichdemographi-
sche Effekte auf das Arbeitskräftepotential
ausgewirkt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 26. August 2003

Arbeitslosesind nachder Definition desSGB III Arbeitsuchende bis
zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder wenigerals 15
Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen,die
nicht Schüler,Studentenoder Teilnehmeran Maûnahmender beruf-
lichen Weiterbildung,nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger
von Altersrentesind und für eineArbeitsaufnahme als Arbeitnehmer
sofort zur Verfügung stehen.Arbeitslosemüssensich persönlichbei
ihrem zuständigenArbeitsamtgemeldethaben.DieseDefinition wur-
de seit dem 1. Januar1999 nicht geändert.Durch statistische¾nde-
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rungenhat sichdie Zahl der Arbeitslosenalsowedererhöhtnochver-
ringert.

Nicht auszuschlieûenist, dassgesetzliche¾nderungendasVerhalten
der Arbeitsuchenden und damit auchdie Zahl der Arbeitslosenbeein-
flusst haben.Nach dem Prinzip ¹Fördern und Fordernª werdenseit
Jahresbeginn2002höhereAnforderungen an Mitwirkung und Eigen-
initiative der Arbeitslosengestellt. Manche Arbeitslose ziehen sich
deshalbvom Arbeitsmarkt zurück und sind dann nicht mehr als Ar-
beitsloseregistriert.

Auûerdem wurde mit dem Zweiten Gesetzfür moderneDienstleis-
tungenam Arbeitsmarkt die Voraussetzung für den Kindergeldbezug
von ¹arbeitslosª in ¹arbeitssuchendª geändert.Diese ¾nderunggilt
ab dem 1. Januar 2003. Es ist also möglich, dasssich ein Teil der
Jugendlichenseitdem nicht mehr arbeitslos, sondern nur arbeits-
suchendmeldet, weil dieseJugendlicheneigentlichnicht sofort eine
Arbeit aufnehmenwollen, z.B. weil sieeineBerufsausbildung anstre-
ben.Die Arbeitslosigkeithat sichdannaberdurchVerhaltensänderun-
genund nicht durchstatistische¾nderungenverringert.

Das Erwerbspersonenpotenzial,also die SummeausErwerbstätigen,
Erwerbslosen und stiller Reserve,ist von 1999bis 2002um insgesamt
ca. 530000 Personenangewachsen (s. folgende Tabelle). Das Er-
werbspersonenpotenzial ändert sich durch demographische Effekte,
die auf denArbeitsmarkt wirken, dassichänderndeErwerbsverhalten
der Bevölkerungund Zuwanderung bzw.Einpendelnin dendeutschen
Arbeitsmarkt.

1999 2000 2001 2002

Jahresdurchschnittein 1000

Erwerbspersonenpotential
Veränderunggegenüber
demVorjahr

44716

202

44861

146

45139

278

45249

110

davon Demographie
Verhaltenskomponente
Wanderungseffekte
und Pendlersaldo

±196
384

14

±205
298

53

±179
310

147

±161
179

93

Quelle:IAB-Kurzbericht Nr. 5/2003

Das Anwachsendes Erwerbspersonenpotentialsin den vergangenen
vier Jahrenist vor allemauf die steigendeErwerbsbeteiligungzurück-
zuführen. Die demographische Entwicklung hat dem in geringerem
Umfang entgegengewirkt.
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Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für
Verbrauchersc hutz, Ernährung und Landwirts chaft

53. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Gibt es nach Kenntnissen der Bundesregie-
rung in den neuenLändern Groûbetriebe, die
übersubventioniert sind, verbilligte Pachtflä-
chen, Einkaufsvergünstigungen, Schuldener-
lassund zusätzlichnoch Prämien aus Brüssel
erhalten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 21. August 2003

Da in der schriftlichenAnfrage keine nähereBestimmungdesSach-
verhaltesder Übersubventionierung erfolgt, kann die Bundesregie-
rung zu der Frageinsoweitnicht Stellungnehmen.

Unbeschadetdessenist festzustellen,dassdie Betriebein den neuen
Ländern in den letztenJahreneinenschwierigenAnpassungsprozess
durchlaufenhaben.Trotz erheblicher Unterstützung durch die EU,
die Bundesregierung und die Länder liegender Umfang der Tierhal-
tung und insbesondere die Anzahl der Beschäftigtenunter dem Ni-
veau vergleichbarerRegionen im früheren Bundesgebiet. Nach wie
vor ist die Vergütungder Beschäftigtenniedrig. Von einer Übersub-
ventionierungkanndeshalbnicht die Redesein.

Richtig ist, dassgröûereBetriebeKostenvorteiledurch bessereMa-
schinenauslastung und günstigereArbeitskosten haben sowie gute
Voraussetzungen in den Verhandlungenbeim Ein- und Verkauf hin-
sichtlichder Preisgestaltung. Dem stehenjedochsteuerlicheRegelun-
gen (Körperschaftsteuerpflicht,keine Pauschalierung)und die Nicht-
inanspruchnahme der Vorteile der Agrarsozialsysteme entgegen,so
dasssich Vor- und Nachteile der einzelnenBetriebsformenausglei-
chen.

Im Übrigen findet eineverbilligteVerpachtungvon mittelbar oderun-
mittelbar bundeseigenen Flächen nicht statt. Die durchschnittlichen
Pachtentgelte in denneuenLändern± sowohlim privatenBereich,als
auch durch die BVVG (Bodenverwertungs- und -verwaltungs
GmbH) ± liegeninsgesamtjedochunter denenim früherenBundesge-
biet.Diesspiegeltdie Verkaufspreiseauf demBodenmarktwider.

Bei der so genanntenbilanziellen Entlastung von Altschulden der
LPG-Nachfolgeunternehmen, die im Zuge der Einführung der Wirt-
schafts-und Währungsunion beschlossen wurde, handelt es sich um
eineForm der Stundungzu besondersgünstigenKonditionen.

Angabenzu dieserMaûnahmekönnen dem Ernährungs-und agrar-
politischen Bericht der Bundesregierung2003 entnommenwerden,
auf den insofern verwiesen wird (Bundestagsdrucksache 15/405,
insbesondereTeil C Abschnitt3.3.3).

Flächenzahlungenund Tierprämienim Rahmender Agenda2000ste-
henallgemeinlandwirtschaftlichenBetriebensowohlin den neuenals
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auch in den alten Ländern, unabhängigvon ihrer Gröûe, zu, sofern
sie die für die Prämiengewährung bestehendenAnspruchsvorausset-
zungenerfüllen.

Angabendazusowiezur Struktur der landwirtschaftlichenBetriebein
denaltenund neuenLändern könnenebenfallsdemErnährungs-und
agrarpolitischenBericht der Bundesregierung 2003 entnommenwer-
den(Bundestagsdrucksache15/405,insbesondereTeil B Kapitel 2).

54. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung
über die Diskussion,den Anbau von gentech-
nisch veränderten Sojabohnenaus Brasilien
zuzulassen,und welche Konsequenzen hätte
eine Zulassungfür das Angebot gentechnik-
freienSojaschrotsin Deutschland?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 1. September 2003

In Brasilienist der Anbaugentechnisch veränderterSojasortenbislang
verbotengewesen.Versucheder brasilianischenBundesregierung,den
Anbau unter engenVoraussetzungen zuzulassen,waren gescheitert.
Die Anwendung entsprechenderNormen wurde von bundesstaat-
lichen Gerichtenausgesetzt.Im März 2003gabdie brasilianischeRe-
gierung den Verkauf gentechnisch veränderterSojabohnenbis zum
1. Januar2004 frei. Nach Ablauf dieserFrist sollten alle verbleiben-
den Sojabohnenbestände vernichtet werden, die nicht nachweisbar
GVO-frei (GVO: genetischveränderte Organismen)sind. Im August
2003hat ein Bundesgericht dasseit1999bestehendeVerbot aufgeho-
ben. Die Rechtslageist zurzeit dennochunklar, da der Anbau von
gentechnischverändertenSojabohnenfür dasJahr 2003per Bundes-
gesetzbis zum Erlasseiner endgültigengesetzlichenRegelungverbo-
ten wurde.

EtwaigeKonsequenzen einerZulassungdesAnbausgentechnisch ver-
änderter Sojabohnenin Brasilien für das Angebot gentechnikfreien
Sojaschrotsin Deutschland können gegenwärtignicht abgeschätzt
werden.Eswird insbesondere vom künftigenVerbraucherverhaltenin
Deutschlandabhängen,inwieweitein Anreiz zur Produktion gentech-
nikfreien Sojaschrotsbesteht.

55. Abgeordneter
Helmut
Heiderich
(CDU/CSU)

Wie viele Tonnen Sojabohnen, Sojaöl und
SojaschrotwerdenausBrasilien jährlich nach
Deutschlandeingeführt,und wie vielesind da-
von gentechnischverändert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 1. September 2003

Im Jahre2002wurden ausBrasiliennachDeutschlandetwa1,7 Mil-
lionen TonnenSojabohnen,rund 1 Million TonnenSojaschrotund et-
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wa 111 TonnenSojaöl importiert. GentechnischveränderteSojaboh-
nen durften in Brasilienbislangnicht angebautwerden.Es liegenda-
her keine Daten über den Import gentechnischveränderterSojapro-
dukteausBrasilienvor.

56. Abgeordneter
Helmut
Heiderich
(CDU/CSU)

WelcheErkenntnissehat die Bundesregierung
über den illegalenAnbau gentechnisch verän-
dertenSojasin Brasilien,und wie viel wird da-
von schätzungsweisenachDeutschlandexpor-
tiert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 1. September 2003

GentechnischveränderteSojabohnendurften in Brasiliennicht ange-
baut werden,bis im August 2003ein Bundesgericht dasseit 1999be-
stehendeAnbauverbotaufgehobenhat.Die Rechtslageist zurzeitden-
noch unklar, da der Anbau gentechnischveränderterSojabohnenfür
dasJahr 2003per Bundesgesetzbis zum Erlasseiner endgültigen ge-
setzlichenRegelungverbotenwurde.Gleichwohlwerdenin Südbrasi-
lien im Grenzgebiet zu Argentinien teilweisegentechnischveränderte
Sojabohnenangebaut,wobei esjedochwederbelastbareZahlenüber
dasAusmaûdesAnbausgentechnisch veränderterSojabohnennoch
überderenmöglicheExportenachDeutschlandgibt.

57. Abgeordneter
Helmut
Heiderich
(CDU/CSU)

Wo und in welchem Umfang findet zurzeit
bzw.findet in Zukunft im Falleder Umgehung
der Kennzeichnungspflicht die Kontrollanaly-
tik zum Nachweisder GVO-Freiheit von aus
Brasilien eingeführten Sojabohnenund einge-
führtem Sojaschrotstatt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 1. September 2003

Bei der Einfuhr überprüfendie Zollbehördenregelmäûig,ob die gelie-
fertenGüter in äuûerlicherkennbarerWeisedenAngabenin denLie-
ferdokumenten entsprechen.Darüber hinaus können die jeweils zu-
ständigenLandesbehörden im Falle, dassder Verdacht auf Umge-
hungder Kennzeichnungspflichtbesteht,weitergehendeUntersuchun-
gendurchführen.

58. Abgeordneter
Helmut
Heiderich
(CDU/CSU)

Ist esmöglich,Fleischalsgentechnikfreizu be-
zeichnen,wenn in Futtermitteln bzw. Futter-
mittelmischungen gentechnisch hergestellte
Zusatzstoffe (Enzyme, Aminosäuren, Vita-
mine)verwendetwurden?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 1. September 2003

Nein. Nach §5 der Verordnung zur Durchführung gemeinschafts-
rechtlicherVorschriften über neuartigeLebensmittelund Lebensmit-
telzutatenund überdie Kennzeichnung von Erzeugnissenausgentech-
nisch verändertenSojabohnenund gentechnischverändertemMais
sowieüber die KennzeichnungohneAnwendunggentechnischer Ver-
fahren hergestellterLebensmittel (Neuartige Lebensmittel-und Le-
bensmittelzutaten-Verordnung± NLV) ist eine Kennzeichnung von
Lebensmittelnmit der Angabe ¹Ohne Gentechnikª u.a. dann nicht
zulässig,wenndemTier, von demdasLebensmittelgewonnenworden
ist, Futtermittel oder Futtermittelzusatzstoffe verabreicht worden
sind,die mit Hilfe gentechnischer Verfahrenhergestelltwordensind.

59. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

Hat auchDeutschland(wie vieleEU-Mitglied-
staaten)den Finanzrahmender für den Zeit-
raum 2000 bis 2006 genehmigtenländlichen
Entwicklungsprogramme des EU-Agrarhaus-
haltesim Jahr2003bereitsüberschritten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 2. September 2003

Deutschlandhat den Finanzrahmen der für den Zeitraum 2000 bis
2006genehmigtenländlichenEntwicklungsprogrammeim Jahre2003
nicht überschritten. Auch die für das EU-Haushaltsjahr 2003 (Ende
desWirtschaftsjahres15.Oktober) für Deutschlandverfügbaren Mit-
tel in Höhe von rd. 804Mio. Euro sind bisherbei weitemnoch nicht
ausgeschöpft. Aus technischenGründen erfolgen die Auszahlungen
schwerpunktmäûigzumEndedesEU-Haushaltsjahres.

60. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

WelcheAgrarmaûnahmenwurden durch eine
beschleunigte Mittelvergabegefördert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 2. September 2003

Die Mittel werden für die in den Länderprogrammenfür den Zeit-
raum2000bis2006vorgesehenenAgrarmaûnahmenverwandt.
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Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Verteidigung

61. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Stimmt die Bundesregierung der Einschätzung
zu, dass der Bundeswehrstandort Faûberg
durch die künftige internationale Besetzung
des Fliegerhorstes in seiner Bedeutung ge-
stärkt wird, und wie beurteilt die Bundesregie-
rung dann vor diesemHintergrund die derzei-
tige baulicheSituation hinsichtlich Unterbrin-
gung und Arbeitsplätzen für die Offiziere, da
bereitsPlanungenfür den NeubaueinesFlug-
einsatzgebäudesstehenund nur nochfinanziell
durch das Bundesministerium der Verteidi-
gungabgesichertwerdenmüssen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 26. August 2003

Am Standort Faûberg wird zukünftig gemeinsammit den französi-
schenStreitkräften die luftfahrzeugtechnischeund logistische Ausbil-
dung für dasWaffensystem¹TIGERª durchgeführt.Die Indienststel-
lung dieserAusbildungseinrichtungist für den27.September2003ge-
plant. Hierdurch wird die BedeutungdesFliegerhorstesFaûbergwei-
ter gestärkt.Die hierfür erforderlicheInfrastruktur, u.a. Unterkünfte,
Hörsäleund Flugzeughalle,wird nachderzeitigemPlanungs-und Aus-
führungsstand zeitgerechtfertiggestellt.

Auch alle anderengeplantenInfrastrukturvorhabenam StandortFaû-
berg werdenunter Berücksichtigung deserforderlichen Planungsvor-
laufs und der verfügbarenHaushalts-und Planungsmittelweiter vor-
angetrieben.Die militärischeInfrastrukturforderung für dasFlugein-
satzgebäude desTransporthubschrauberregiments10 ist erstellt.Hier-
bei wurden auchdie besonderenAnforderungen an Unterbringungs-
sowieArbeitsplatzkapazität berücksichtigt. Bis zum geplantenBaube-
ginn im Jahr2006müssennochdie Bauausführungsplanung,die haus-
haltsrechtlicheAnerkennungdurchdasBundesministerium der Finan-
zensowiedie Ausschreibungfür die Baudurchführung erfolgen.

62. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Ist nach Ansicht der Bundesregierung nicht
eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens
vor allem unter ökologischenund volkswirt-
schaftlichen Aspekten anzustreben,und wie
beurteilt die Bundesregierungdann die Tatsa-
che, dassdas neue Truppenlager Trauen für
die Soldaten nur über einen Umweg von
15km durch die GemeindeFaûbergzu errei-
chen ist, während eine geplanteneue Straûe
die gesamteFahrstreckeauf 800m verkürzen
würde,dieseStraûeabererstfür dasJahr2006
zur Umsetzungeingeplantist?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 26. August 2003

Zurzeit erfolgt die VerbindungdesLagersfür übendeTruppen¹Trau-
enª mit demFlugplatzFaûbergüber öffentlicheStraûenmit einerzu-
rückzulegenden Streckevon 8,3km. Im Rahmeneiner Variantenbe-
trachtung, bei der auch der Verkehr (Unfallgefahr, Zeitaufwand,
Emissionen)in der GemeindeFaûberguntersucht wurde,wurde fest-
gestellt,dassder Neubaueiner Verbindungsstraûezwischendem La-
ger für übendeTruppen und dem Flugplatz die wirtschaftlicheAlter-
nativezur jetzigenPraxisist. Die Fahrstreckewird dann1,5km betra-
gen.Unter der Voraussetzung,dassdie erforderlichen Haushaltsmittel
verfügbarsind, soll dasVorhabenin der Zeit von Juli bis Dezember
2004± nicht erstin 2006± realisiertwerden.

63. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(CDU/CSU)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung
zu vorbereitendenMaûnahmenoder zu Betei-
ligungen deutscher Soldaten an Einmarsch-
vorbereitungen des WarschauerPaktesgegen
Polenund die damaligeTschechoslowakei?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 21. August 2003

Über die Unterstützungder NVA beim Einmarsch in die damalige
ČSSRberichtetDr. Rüdiger Wenzkein seinemAufsatz ¹Die mittel-
europäischeKrise: Prag1968ª*).

Demnachwar die NVA in die vorbereitendenMaûnahmen zur Nie-
derschlagungdesPragerFrühlingsaktiv und direkt einbezogen.Nach
ursprünglicherPlanung sollte eine NVA-Panzerdivision im Rahmen
der 20. sowjetischenGardearmeeden Raum Leitmeritz (Litom ěřice)
besetzen.Die 11. Mot-Schützen-Division der NVA war als Reserve
vorgesehen.Als 2. StaffelsolltesiesichzumVorstoû in denRaumPil-
sen (Plzeň) bereithalten.Weder bei der SED-Führung noch in der
NVA-SpitzestieûendiesePlanungenauf Widerstand.

Der ursprünglichgeplanteEinsatz der 7. Panzerdivision (NVA) auf
dem Gebiet der damaligenČSSR unterblieb jedoch.Sie verblieb als
Reserveauf demGebietder damaligenDDR. In kleinererZahl betra-
ten Soldatender NVA auch das Staatsgebietder damaligenČSSR.
Dazu zählten ca. 20 Fernmeldesoldaten des NVA-Nachrichtenregi-
ments2. Grenzsoldatender NVA überschrittenmehrfachdie Grenze
zur damaligenČSSR,um Plakatemit ¹Hetzlosungenª zu entfernen.
Der Einsatzvon Kampf- oder Besatzungstruppen der NVA auf dem
Gebiet der damaligenČSSRist dagegenzu keinemZeitpunkt beleg-
bar.

Zu EinmarschvorbereitungengegenPolen liegenhier keine Erkennt-
nissevor.

* ) In: ¹Vom Kalten Krieg zur deutschenEinheitª. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen
Forschungsamtes,hrsg.von Bruno Thoû,München1995,S.157±178.
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64. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Welche vertraglichen Vereinbarungen beab-
sichtigt das Bundesministerium der Verteidi-
gung in den Leistungsvertrag Heeresinstand-
setzungslogistik(HIL) aufzunehmen, die ge-
währleisten, dass nicht nur mittelständische
(Tochter-)Unternehmen der Vertragspartner
bei der Auftragsvergabevon Instandsetzungs-
aufgabenan die Industrie berücksichtigtwer-
den?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 21. August 2003

Die Heeresinstandsetzungslogistiksoll für die Durchführung von In-
standsetzungsleistungen,die mit eigenen,durch die Bundeswehrbei-
gestelltenKapazitäten nicht erbracht werden können, Unterauftrag-
nehmerbeauftragen.Dabei soll siein Umsetzungder aktuellenRecht-
sprechungzur LHBw Bekleidungsgesellschaftdas Vergaberechtan-
wenden.Dies soll Wettbewerbsicherstellen und die ± mit demVerga-
berechtnicht konforme ± Bevorzugung von Unternehmender Bieter-
gemeinschaftausschlieûen.In welcher Form dies im Vertragswerk
umgesetztwird, ist derzeitnoch offen. Die Gesprächemit der Bieter-
gemeinschaftdazudauernnochan.

65. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Inwiefern werden dabei Betriebe aus den
neuenBundesländernberücksichtigt, und um
welche mittelständischen Firmen handelt es
sichdabeikonkret (bitte auflisten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 21. August 2003

Alle Betriebe mit der nachgewiesenenFähigkeit zur Instandsetzung
im Heeresinstandsetzungslogistikgerätespektrum sollen Adressaten
für die künftigen Ausschreibungender Heeresinstandsetzungslogistik
seinund bei VorlagedeswirtschaftlichstenAngebots denZuschlager-
halten.Eine Vorwegfestlegung von Firmen und Beauftragungsumfän-
gen ist ± ebensowie bei den Unternehmender Bietergemeinschaft ±
ausvergaberechtlichenGründennicht möglich.

Eine Auflistung der Betriebein denneuenBundesländern,die derzeit
über den Depotinstandsetzungsplanbeauftragtwerden,ist der nach-
folgendenTabellezu entnehmen. In dieserAuflistung nicht enthalten
sind Betriebe im regionalenBereich, die für einfachereInstandset-
zungsaufgabenderzeit noch direkt durch die Truppenteilebeauftragt
werden.

Firmen mit FirmensitzoderZweigniederlassung in denneuenBundes-
ländern,die nicht der HIL angehören,Fähigkeitenzur Instandsetzung
von HIL besitzenund über den Depotinstandsetzungsplan beauftragt
werden:
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Firmenbezeichnung Anschrift PLZ Ort

Bruker Daltonik GmbH
Messtechnik

Permoserstraûe15 04318 Leipzig

KoegelFahrzeugwerkeAG
Werk Werdau

GreizerStraûe70 08412 Werdau/
Sachsen

AuergesellschaftGmbH Thiemannstraûe1 12059 Berlin

EberspächerHeizgeräteGmbH Wilhelmstraûe47 17358 Torgelow

66. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Mit welchen Einsparungen rechnet die Bun-
desregierung durch die Neuorganisation der
Verpflegung für Wehrpflichtige, und wie ge-
denkt die Bundesregierungdie Versorgungfür
andere Bundeswehrangehörige und -beschäf-
tigte sowieTeilnehmervon Übungenauf Trup-
penübungsplätzen ohne Küche, wie z. B. in
Zukunft auf dem Oberlausitzer Truppen-
übungsplatzNochten,abzusichern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 3. September 2003

Die Bundeswehrbetreibt zurzeit rund 400Truppenküchen.Die ange-
spannteHaushaltslagein Verbindung mit einem hohen Investitions-
und Sanierungsbedarf in den Truppenküchen,erheblicheKapitzätsre-
servensowieeineim IndustrievergleichnachrangigeProduktivität ma-
chendie Verpflegungswirtschaftzu einemReformfeld mit hohemRa-
tionalisierungs- und Einsparpotenzial. Die Bundeswehrrechnet bei
bundesweiter Umsetzungdes erkanntenOptimierungspotenzialsmit
Einsparungenvon jährlich mindestens11,7Mio. Euro.

Truppenküchen sind für Soldaten,die zur Teilnahmean der Gemein-
schaftsverpflegung verpflichtet sind, unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit zu betreiben.Unter der Vorausset-
zung, dass die BelangediesesPersonenkreises nicht beeinträchtigt
werdenund die Kapazitätender Truppenkücheausreichen,dürfen an-
dereAngehörigeder Bundeswehr an der Verpflegungteilnehmen.So-
fern bei Berücksichtigung der verpflichteten Verflegungsteilnehmer
die Einrichtung oder der Weiterbetrieb einer Truppenküche nicht
wirtschaftlich ist, ist für diesenPersonenkreiseineandereArt der Be-
reitstellungder Gemeinschaftsverpflegung,z.B. die Verpflegungvon
andererSeite,zu wählen.Die Versorgungder nicht verpflichtetenSol-
datensowieandererVerpflegungsteilnehmermussim Falleder Aufga-
be einer Truppenküche durch vorhandeneBetreuungseinrichtungen
oderdie Restauration vor Ort erfolgen.

Die Versorgungder Teilnehmeran Übungenauf Truppenübungsplät-
zen ohne Küche ist gewährleistet. Zur Ausbildung und Inübunghal-
tung desmilitärischenFeldkochpersonalsfür die Aufgabenim Einsatz
sollen dieseSoldatenvorrangig an Übungen der Truppe teilnehmen
und dort die Verpflegungauf Feldkochplätzen unter Einsatzmobiler
Feldküchenbereitstellen.Sofern in Ausnahmefälleneine Begleitung
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der Truppe durch militärischesVerpflegungsfachpersonalnicht mög-
lich ist, kann die Truppe auf Übungsplätzemit Truppenküche auswei-
chen.

67. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Ist esrichtig, dassFregattenund andereBoote
der DeutschenMarine Ausnahmegenehmigun-
gen zum Auslaufen erhalten, auch wenn die
Rettungseinrichtungen, wie Rettungsboote
und Inselnetc.,nicht einsatzbereitodernur be-
dingt für einen Hochseeeinsatzgeeignetsind,
und wennja, warum?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 21. August 2003

Einheitender DeutschenMarine laufenregelmäûignur dann zu Aus-
bildungs-und Einsatzvorhabenaus,wenn die an Bord vorhandenen
Rettungsmittel die Sicherheit der Besatzunggewährleisten.

Bei Auftreten materieller Ausfälle wird in jedem Einzelfall geprüft,
von welchensicherheitstechnischenVorschriften für Kriegsschiffeder
Bundeswehrabgewichenwerdenkann und ob oder wie die Sicherheit
der Besatzungauf andereWeisegewährleistet werdenkann.

Diese Prüfung erfolgt durch die weisungsfreie öffentlich-rechtliche
Aufsicht der Bundeswehr(BMVg ± VW IV 5 und nachgeordneter Be-
reich). Die öffentlich-rechtliche Aufsicht ist im Rahmenihrer Aufga-
ben befugt, diesbezügliche Ausnahmen± gegebenenfallsverbunden
mit besonderenAuflagen ± zu genehmigenoder bei Zweifeln an der
Sicherheitder Besatzungzu untersagen.

68. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Trifft eszu,dassbereitsEnde2001Vorschläge
durchAngehörigedesBundesministeriumsder
Verteidigung gemacht wurden, zum Schutz
deutscherSoldaten gepanzerteFahrzeugein
Afghanistaneinzusetzen,um eine Schutzkom-
ponenteähnlichwie im Kosovo zu haben,und
wennja, warumwurdendiesenicht umgesetzt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 26. August 2003

Die Planungenzum EinsatzdesdeutschenKontingentesder Interna-
tionalen Sicherheitsunterstützungstruppein Afghanistan (ISAF) fan-
den Ende 2001 statt. In diesem Zusammenhang wurden auch die
Möglichkeiten zum Einsatz von Kampfpanzern bei einer sich ver-
schärfendenSicherheitslage und einer möglichen Evakuierung von
ISAF untersucht.Nach AbschlusseinesAbkommensmit den USA
über die militärische Unterstützung bei diesenNotlagen durch die
US-Streitkräfte in Afghanistanwurdendie Überlegungen zur Ausstat-
tung desKontingentesmit Kampfpanzern nicht weiterverfolgt.
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DieseEntscheidungstandauchim Einkangmit denanderentruppen-
stellendenNationen. Unter Berücksichtigung des Mandates,die af-
ghanischeÜbergangsregierungbei der Aufrechterhaltung der Sicher-
heit in Kabul und seinerUmgebungzu unterstützen, mussteder Ein-
druck vermieden werden, dassISAF eine Besatzungsmacht ähnlich
denStreitkräftender ehemaligenUdSSRsei.Darüber hinausrechtfer-
tigte auchdie Beurteilungder Sicherheitslageein solchmassivesAuf-
tretendeutscherStreitkräftein Afghanistannicht.

69. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(Saalstadt)
(CDU/CSU)

Wie viele Objekte der zivilen Infrastruktur
werdenin den Objektschutzkarteien der terri-
torialen Kommandobehördender Bundeswehr
mit StandJuli 2003geführt, und auf welchem
Bearbeitungsstand hinsichtlich der Aktualität
befindensichdieseUnterlagen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 21. August 2003

In den Objektschutzkarteien der territorialen Kommandobehörden
der Bundeswehr werdenzurzeitzirka 3500Objekteziviler Infrastruk-
tur von militärischerBedeutunggeführtund gepflegt.

Davon befindensich ca. 1000 Objekte auf einemBearbeitungsstand
von 2003, ca. 1000 Objekte weisen einen Bearbeitungsstandvon
1992, ca. 1300 Objekte einen Bearbeitungsstand von 2001 und ca.
200ObjekteeinenBearbeitungsstandvon 2002auf.

70. Abgeordneter
Thomas
Silberhorn
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung im Hinblick darauf,
dass die US-Regierungoffenbar erwägt, die
Anzahl der in DeutschlandstationiertenUS-
Soldatenzu reduzieren,an einer weiterenPrä-
senz der US-Armee in Deutschland interes-
siert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 3. August 2003

Die transatlantischenBeziehungen waren und sind für die Bundes-
regierung ein integralesElement ihres innen- und auûenpolitischen
Selbstverständnissessowie ihrer sichrheits-und verteidigungspoliti-
schenPraxis.Siesind ein Kernpunkt in den Verteidigungspolitischen
Richtlinien vom 21.Mai 2003und spiegelnsichauchwider im Aufruf
von US-Präsident Bushzur transaltantischenEinigkeit am31.Mai des
Jahresin St.Petersburg. Denn weltweiteStabilitätund Sicherheitkön-
nen nur gemeinsamim Bündniserreicht werden.In diesemSinneist
geradedie Stationierungvon US-Streitkräften in Deutschlandtraditio-
nell ein sichtbaresSymbol transatlantischerSolidarität. Durch die
über Jahrzehnteengefreundschaftliche und sehrkooperativeZusam-
menarbeitauf allen Ebenenund das Zusammenleben von Amerika-
nern und Deutschenist ein tragfähigesNetzwerk zwischenDeutsch-
land und den USA geschaffenworden.Danebenist die Bundesregie-
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rung sich der militärischen und wirtschaftlichen Bedeutung einer
US-Stationierungin Deutschlandbewusst.Es ist daher im Interesse
der Bundesregierung eine adäquateständigePräsenzvon US-Streit-
kräften in Deutschlandzu erhalten,wofür sieaktiv wirbt.

71. Abgeordneter
Thomas
Silberhorn
(CDU/CSU)

WelcheMitglieder der Bundesregierung haben
mit welchenGesprächspartnern auf US-ameri-
kanischer Seite die Frage einer möglichen
Reduzierung der Anzahl der in Deutschland
stationiertenUS-Soldatenbislangerörtert, und
washat die Bundesregierung ggf. für den Er-
halt der US-Standortein Deutschlandbis jetzt
unternommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 3. August 2003

Bei allenGesprächendesBundesministeriumsder Verteidigungalszu-
ständigemMinisterium mit dem US-Verteidigungsministerium oder
anderenVertretern der US-Administration sowieSenatorendesKon-
gressesin diesemJahr ist die US-Stationierungin Deutschlandein
zentralesThema.Hierzu ergibt sichfolgenderSachstand:

US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat nach US-Angaben
ausdem Office of the Secretaryfor Defensebis jetzt wederEntschei-
dungen über Stationierungen getroffen noch Weisung für weitere
Arbeiten erteilt, sonderndie Erarbeitungzusätzlicher Optioneneinge-
fordert. Beim Gespräch mit Bundesminister Dr. Peter Struck am
8. Februar 2003 wies er auf die weltweit laufendenÜberprüfungen
der US-Stationierunghin, in derenKontext auchdie Überlegungen zu
Deutschlandstünden.Ergänzenddazu hat US-Verteidigungsminister
Donald Rumsfeldam 5. Mai 2003zugesagt,betroffene Bündnispart-
ner im Rahmen der Überprüfung zu konsultieren. Das letzte Ge-
spräch zwischenBundesminister Dr. Peter Struck mit US-Verteidi-
gungsministerDonald Rumsfeldfand am 11.Juni 2003in Garmisch-
Partenkirchen statt.

72. Abgeordneter
Thomas
Silberhorn
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung für den Fall, dass
ihr die US-Regierungein neuesKonzept für
die künftige Präsenz der US-Armee in
Deutschlandzur Stellungnahmezuleitet, eige-
ne Vorstellungen äuûern, und wird sie sich
hierzu mit den betroffenen Kommunen und
Bundesländern insBenehmensetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 3. August 2003

Die Entscheidungüber die Stationierung von US-Soldatenin Europa
und Deutschlandist und bleibt die souveräne,nationaleEntscheidung
der US-Regierung,die esgeradeunter Partnernund Freundenzu re-
spektierengilt. Natürlich wird die Bundesregierung allestun, in einem
KonsultationsprozessEinfluss auf mögliche US-Entscheidungen zu
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nehmen.Dabei werdendie betroffenenBundesländerkonsultiert, so
wie dies auch in der Vergangenheit alle Bundesregierungen in ver-
gleichbarenFällen getan haben.Seit Beginn des Truppenabbaus im
Jahre 1991 hat sich das Verfahren der gegenseitigen Konsultation
zwischenden betroffenenBehördendesBundes,der Länder und den
zuständigenStellender in DeutschlandstationiertenGaststreitkräfte
eingespieltund bewährt. Im Zuge diesesVerfahrenswird schon im
Vorfeld versucht,die Freigabeabsichten der Gaststreitkräfte mit den
Freigabewünschender betroffenenLänderabzustimmen.

73. Abgeordneter
Thomas
Silberhorn
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung für den Fall, dass
die USA einenTeil ihrer in Deutschlandstatio-
nierten US-Soldatenabziehen,die betroffenen
Kommunen und Zivilangestellten der US-Ar-
meebei der Bewältigungder auseinemAbzug
entstehenden Schwierigkeiten unterstützen,
und wie könnteggf. einesolcheUnterstützung
konkret aussehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 3. August 2003

Die Unterstützung von Kommunen bei der Bewältigungstruktureller
Veränderungen,wie sie auch durch einen möglichenTruppenabbau
erfolgenkönnten, liegt vorrängig in der Verantwortung der betroffe-
nen Ländern,die nachder föderalenAufgabenverteilungin ersterLi-
nie für die Regionalpolitik in Deutschlandzuständigsind. Sie haben
in eigenerZuständigkeitgeeigneteAusgleichsmaûnahmenfür die För-
derung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer betroffenenRegionen
in die Wege zu leiten. Aus seiner gesamtstaatlichen Verantwortung
herausunterstütztder Bund die Länder bei der Konversionsbewälti-
gungdurchdie folgendenMaûnahmen:

· Im RahmendesSteueränderungsgesetzes1992wurde der Länder-
anteil am Umsatzsteueraufkommen dauerhaftab 1993 um 2 Pro-
zentunter anderemzur Bewältigungder Konversion erhöht.Dane-
ben erfahren die Länder seit 1995 eine zusätzlicheEntlastung
durch die ErhöhungdesMehrwertsteuersatzesvon 14 Prozentauf
15Prozentim Jahr1993.DieseMittel warenbis1994zur Finanzie-
rung des Fonds ¹Deutsche Einheitª bestimmt und können seit
1995 auch zum Ausgleich der Konversionslastenverwendetwer-
den.

· Der Bund hat Länder und Kommunen sowiesonstigeInvestoren
durch die verbilligte Abgabe bisher militärisch genutzterLiegen-
schaftenunterstützt. Diese Möglichkeiten sind seit 2001 weitge-
hendentfallen.

· SoweitRegionenvom Truppenabbau betroffen und zugleichFör-
dergebieteder Gemeinschaftsaufgabe¹Verbesserungder regiona-
len Wirtschaftsstrukturª sind, erhaltensie weiterevom Bund mit-
finanzierte Hilfe. Über die Förderung von Einzelmaûnahmen im
Rahmender Gemeinschaftsaufgabeentscheiden die Länder in eige-
ner Verantwortung.
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Um den Gemeinden bei den anstehendenschwierigenFragen der
KonversioneineHilfe und Unterstützung zu bieten,hat die Fachkom-
mission¹Städtebauªder Bauministerkonferenzmit Unterstützungder
Bundesministerien der Finanzenund der Verteidigungeine entspre-
chendeaktuelleArbeitshilfe zusammengestellt.

Für den Fall, dasszivile Arbeitnehmerder ausländischenStreitkräfte
ausmilitärischenGründenentlassenwerden,hat die Bundesregierung
bereitsim Jahr 1971den¹Tarifvertrag zur sozialenSicherungder Ar-
beitnehmerbei denStationierungsstreitkräftenim Gebietder Bundes-
republik Deutschlandªabgeschlossen. Danachhabendie betroffenen
Arbeitnehmer bei Vorliegen bestimmterVoraussetzungen Anspruch
auf Überbrückungsbeihilfenzu anderweitigem Arbeitslohn und zu
den Leistungender Bundesanstaltfür Arbeit. Die Bundesregierung
gehtdavonaus,dass± wie bereitsin der Vergangenheit± dieserTarif-
vertrag auch bei weiterem Truppenabbau dazu beitragenwird, die
Folgenfür die entlassenenArbeitnehmersozialverträglichabzufedern.

74. Abgeordneter
Dr. Rainer
Stinner
(FDP)

Wann plant die Bundeswehr den Standort
Prinz-Eugen-Kaserne,Cosimastraûe60, 81927
München, zu schlieûen,und wie ist der Stand
der Verhandlungen mit der Stadt München
überdie nachfolgendeNutzungdesGeländes?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 21. August 2003

Der Zeitpunkt der Schlieûung der Prinz-Eugen-Kaserne und damit
der Verlegungder Pionierschuleund FachschuledesHeeresfür Bau-
technik (PiS/FSHBauT) von München nach Ingolstadt steht in Ab-
hängigkeitvon dem Zeitpunkt der Fertigstellungder Infrastruktur in
der Pionierkaserne ¹Auf der Schanzª in Ingolstadt. Derzeit werden
mit dem Bundesministerium der Finanzen noch offene Fragen der
Realisierungslösung erörtert. Unter der Voraussetzung einer zeitna-
hen Klärung und der Verfügbarkeit von Haushaltsmittelnsind ein
Baubeginnin 2004und eineFertigstellung im Jahr2007alsrealistisch
anzusehen.

Die Gesprächezwischender mit der Veräuûerungder Liegenschaften
in München beauftragtenGesellschaftfür Entwicklung, Beschaffung
und Betrieb mbH (g.e.b.b.)und der Stadt München bezüglichder
Nachnutzung des Geländes der Prinz-Eugen-Kaserne sind fortge-
schritten.Wie bekanntist, hat die StadtMünchen am 28.März 2001
gemäû §165 Abs.4 Baugesetzbuch(BauGB) einen Einleitungsbe-
schlussfür einestädtebaulicheEntwicklungsmaûnahmefür dasGelän-
de der Prinz-Eugen-Kaserne gefasst.Mit der Stadt München ist ein
Strukturkonzept für die Schaffungvon Baulandflächenzur Errichtung
von Wohneinheitenvorgeklärt. Es besteht Einigkeit mit der Stadt
MünchenübereineausschlieûlicheWohnnutzungdesGeländes.Nach
Erstellung einesbereits beauftragtenVerkehrsgutachtens erfolgt die
VorlagedesStrukturkonzeptesbei der Bauleitplankommission.

Die Verkaufsgespräche mit interessierten Investorengruppen laufen
planmäûig.
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75. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Ist der Zeitungsberichtin der ¹Süddeutschen
Zeitungª vom 11.August 2003 zutreffend,
dassdie Führung der Bundeswehr,namentlich
genannt der Heeresinspekteur Gert Gudera,
schon vor dem Attentat am 7. Juni 2003 auf
die BundeswehrsoldatengepanzerteFahrzeuge
zum ZweckedesTruppentransportesin Kabul
geforderthatte?

76. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Ist die Behauptung der ¹SüddeutschenZei-
tungª ¹Das Heer drängtefrüh auf einebessere
Ausstattung beim Afghanistan-Einsatz, schei-
terte aberan der SpitzedesMinisteriumsª zu-
treffend?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 26. August 2003

Vor demAttentat auf die deutschenSoldatenam 7. Juni 2003hat der
Inspekteur des Heeres nicht gefordert, in Afghanistan gepanzerte
Fahrzeugezum Truppentransport als SchutzgegenterroristischeAn-
schlägeeinzusetzen.

Die Planungenzum EinsatzdesdeutschenKontingentesder Interna-
tionalen Sicherheitsunterstützungstruppein Afghanistan (ISAF) fan-
den Ende 2001statt. In diesemZusammenhang wurde auchder Ein-
satzvon Kampfpanzern bei einer sichverschärfenden Sicherheitslage
und einer möglichen Evakuierung von ISAF untersucht. Nach Ab-
schlusseinesAbkommensmit den USA über die militärische Unter-
stützungbei diesenNotlagendurch die US-Streitkräfte in Afghanistan
wurden die Überlegungen zur Ausstattung des Kontingentes mit
Kampfpanzern nicht weiterverfolgt.

Darüber hinausrechtfertigte auchdie Beurteilungder Sicherheitslage
nicht ein massivesAuftreten deutscherStreitkräftein Afghanistan.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

77. Abgeordnete
Antje
Blumenthal
(CDU/CSU)

WelchegesetzgeberischenEmpfehlungen und
sonstigenMaûnahmen in Bezug auf die im
Endbericht der Enquete-Kommission ¹So ge-
nannte Sektenund Psychogruppenª (Bundes-
tagsdrucksache 13/10950)aufgeworfenenFra-
genwurdenseitder AnnahmedesAntragsder
Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ,Fortführung der Beratungenzum
Endbericht der Enquete-Kommission ¹Sog.
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Sekten und Psychogruppenª̀ (Bundestags-
drucksache14/2568) eingeleitet,und wie ist
der aktuelle Stand bei der Umsetzungdieser
Maûnahmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 1. September 2003

Die Handlungsempfehlungender Enquete-Kommission¹So genannte
Sektenund Psychogruppenª des13.DeutschenBundestages(Bundes-
tagsdrucksache 13/10950) haben ausdrücklich den 14.Deutschen
BundestagalsAdressat.

Der 14.DeutscheBundestaghat sichintensivmit denHandlungsemp-
fehlungenauseinandergesetzt.So hat sich dasPlenumsowohlin sei-
ner 85.Sitzungvom 28.Januar2000 als auch in seiner227.Sitzung
vom 21.März 2002 dem Gegenstandsbereich ¹So genannteSekten
und Psychogruppenª ausführlich gewidmet.Das Parlamenthat ein-
deutig festgelegt,dassesselberdie im Abschlussberichtder Enquete-
Kommission aufgeworfenen Fragen erörtern und in der 14.Wahl-
periode weiter beraten möchte, um gesetzgeberische Empfehlungen
sowieandereMaûnahmenzu prüfen.

78. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Wasunternimmt die Bundesregierung,um der
zunehmendenVerschuldung Jugendlicher in
der BundesrepublikDeutschlandentgegenzu-
wirken (sieheDIE WELT, 18.August 2003),
und ist diese Entwicklung in den einzelnen
OECD-Mitgliedstaatenidentisch?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 28. August 2003

Die Bundesregierung hat bereitsim Monat Juli 2003in ihrer Antwort
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU ¹Überschuldung
privater Haushalteª auf Bundestagsdrucksache15/1396 vom 1. Juli
2003 zur VerschuldungJugendlicherund den Maûnahmen zur Prä-
ventionAuskunft gegeben.Ich verweiseinsbesondere auf die Antwor-
ten zu den Einzelfragen8 und 10 der Kleinen Anfrage. Neuere Er-
kenntnisseund Daten, insbesonderezur Entwicklung in den anderen
OECD-Mitgliedstaaten,liegender Bundesregierung derzeitnicht vor.

Die Fähigkeit,mit Geld umzugehenaberauchein verantwortungsvol-
ler Konsum, sind nicht nur für Erwachenevon groûer Bedeutung.
DieseFähigkeitenmüssenbereitsbei Kindern und Jugendlichenent-
wickelt werden. Je besserHeranwachsende dieseFähigkeiten erler-
nen, umsoleichter fällt es ihnen später,ihre Wünschemit den finan-
ziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen; d. h. ihr Geld so ein-
zuteilen, dass keine Schuldengemachtwerden. Diese Kompetenz-
vermittlung ist eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe.Sie mussin der
Familie, in der schulischenund auûerschulischenKinder- und Jugend-
arbeit im unmittelbarenUmfeld ansetzen. Ihr müssensichnebenden
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Erziehungsberechtigten der Staat, die Wohlfahrtsverbände, die Ver-
braucherorganisationenaber auch die Wirtschaftsverbände anneh-
men.Danebenmüssendie Einrichtungender Finanz-und Kreditwirt-
schaft ihrer Informations-und Beratungspflicht stärker nachkommen
alsbisher.

79. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

WelcheBedeutungmisst die Bundesregierung
demProblemder zunehmendenVerschuldung
Jugendlicherbei?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 5. September 2003

Die Bundesregierung hat in ihrem Nationalen Aktionsplan zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2003 bis 2005
(Bundestagsdrucksache 15/1420) hervorgehoben, dass sie in der
Bekämpfung und Vermeidung von Überschuldung und Schuldner-
beratungganz allgemeineinen Schwerpunktder Aktivitäten für die
Gestaltungeiner kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft sieht.
Der Ver- und Überschuldung Jugendlicherkommt dabeiein besonde-
rer Stellenwertzu, da es in dieserAltersgruppe um die Verfestigung
von Verhaltensweisenund Lebenslagenfür die Zukunft geht.Im Übri-
genverweiseich auf meineAntwort auf ihre Frage78.

80. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Wasunternimmt die Bundesregierung, um de-
taillierte neuereErkenntnisseund Daten über
die Entwicklung in den einzelnenOECD-Staa-
ten zu bekommen?

81. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Wie ist der Erfahrungsaustauschmit Staaten,
die gleichgelagerteProblemehaben,und wel-
che Schlüssezieht die Bundesregierung da-
raus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 5. September 2003

Beim Vergleich gesellschaftlicherEntwicklungen und Problemlagen
sowie der Lösungsanstäze zur Überwindung und Prävention dieser
Probleme konzentriert sich die Bundesregierung auf die Partner in
der EuropäischenUnion. Mit der regelmäûigenVorlage ¹Nationaler
Aktionspläne zur Bekämpfungvon Armut und sozialerAusgrenzungª
im Rahmender Methodeder offenenKoordinierung bestehtauf euro-
päischerEbeneein Instrument zum Austauschvon Erfahrungenund
¹best practicesªauf demGebietder Sozialpolitik.EinigeMitgliedstaa-
ten nutzenwie Deutschlandden Nationalen Aktionsplan zur Darstel-
lung der Problemsituation bezüglichVer-und Überschuldung und zur
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Darstellungihrer Aktivitäten auf diesemGebiet.So soll in Österreich
im Rahmendeszu erstellendenBerichtszur Lageder Jugendein For-
schungsprojektzur Schuldenproblematik bei Jugendlichendurchge-
führt werden.Eine Expertengruppesoll die Wirksamkeit von Maû-
nahmengegenÜberschuldung unter anderemmit Blick auf die stei-
gendeZahl der verschuldetenJugendlichenprüfen.Der NationaleAk-
tionsplanvon Groûbritannienwidmet längerePassagendemProblem
der Überschuldung und desZugangszu Finanzdienstleistungen,ohne
explizit die SituationJugendlicheranzusprechen.Sowohlausdembri-
tischen als auch aus dem österreichischenNationalen Aktionsplan
geht hervor, dasses Bedarf an genauerenInformationen und detail-
lierterenStudienzur Überschuldung privater Haushaltegibt. Die EU-
Kommission wird die Nationalen Aktionspläne auswertenund dazu
Stellungnehmen.

82. Abgeordnete
Marita
Sehn
(FDP)

Trifft eszu,dassin ¹unverheiratetenStieffami-
lienª bei der Höhe desKindergeldesdie Kin-
der jedesElternteilsfür sichgezähltwerden,so
dassein Paarmit insgesamtvier Kindern nicht
daserhöhteKindergeld für dasvierte Kind er-
hält, und wenn ja, wie rechtfertigt die Bundes-
regierung diese Benachteiligung gegenüber
Haushaltenmit Groûeltern und Enkeln oder
auchPflegefamilien?

Antwort des Staatssekretärs Peter Ruhenstroth-Bauer
vom 18. Juli 2003

Es trifft zu, dassunverheiratet zusammenlebende Personenjeweils
nur für ihre eigenenKinder Kindergeld erhaltenkönnen.Die Kinder
der anderenPersonkönnen weder als Kind desEhegattennoch als
Pflegekinderberücksichtigt werden. Kinder des Ehegattensind die
Kinder der anderenPersonmangelsEhe nicht. Pflegekindersind sie
deshalbnicht, weil siein Obhut einesleiblichenElternteilsleben.

Die EntscheidungdesGesetzgebers, Ansprücheauf Kindergeld von
Verwandtschaft, Schwägerschaft oder bei fehlenderelterlicherObhut
und Pflegevom BesteheneinesgesetzlichdefiniertenPflegeverhältnis-
sesabhängigzu machen,ist aus Sicht der Bundesregierung sachge-
recht.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

83. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Welche¾nderungensind in der Gesundheits-
reform für die ambulanten Pflegedienstevor-
gesehen,und welcheAuswirkungen sieht die
Bundesregierung durch diese Neuregelungen
auf die ambulantenPflegedienstezukommen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 5. September 2003

Nach demErgebnisder Konsensgesprächezur Gesundheitsreform ist
für den Bereichder häuslichenKrankenpflegenach§37 desFünften
BuchesSozialgesetzbuch(SGBV) keineLeistungseinschränkungvor-
gesehen.Geplant ist aber, dasssich die Versichertenauch an dieser
Leistungmit einerZuzahlungin Höhe von 10 Prozentder Kosten so-
wie einemBetragvon 10 Euro je Verordnung beteiligen.Sozialabge-
federt ist dieseZuzahlungdurch die Einbeziehungin die Überforde-
rungsklausel,nach der die Belastungmit Zuzahlungeninsgesamtauf
2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmenzum Lebensunterhalt be-
schränktist und durch die Begrenzungder Zuzahlungauf höchstens
28 Tagepro Kalenderjahr.Für chronischKranke ist dieseBelastungs-
grenzeauf 1 Prozentder jährlichenBruttoeinnahmen zum Lebensun-
terhalt reduziert.Die Zuzahlungfür häuslicheKrankenpflegehat der
Versichertean die Krankenkassezu leisten.Auswirkungenauf die am-
bulanten Pflegedienstedurch die neuen Zuzahlungsregelungensind
nicht erkennbar.

84. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

WelcheVerbesserung bezwecktdie Bundesre-
gierung mit dem Ersetzen der nebenberufli-
chen Vorstandstätigkeit bei den Kassenärztli-
chen Vereinigungen durch einen hauptamtli-
chenVorstand?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 5. September 2003

Um den gewachsenenAufgabender KassenärztlichenVereinigungen
und Kassenärztlichen Bundesvereinigungen gerechtzu werden,wer-
den die Organisationsstrukturengestrafft, indem ein hauptamtlicher
Vorstandeingerichtet und die Vertreterversammlungverkleinertwird.
Zugleichwird eineerhöhteManagementqualifikation desVorstandes
angestrebt.SoweitdemhauptamtlichenVorstandniedergelassene¾rz-
te angehören,können dieseeine ärztlicheNebentätigkeit in begrenz-
temUmfang ausüben.

85. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Wie hoch schätztdie Bundesregierung den fi-
nanziellen Aufwand für die Schaffung der
durch die Gesundheitsreform vorgesehenen
neuenOrganisationsstrukturen und Aufgaben
bei denKrankenkassen und ¾rztenein?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 5. September 2003

Die Bundesregierung erwartet durch die Reform der Organisations-
strukturen der Krankenkassen und der Leistungserbringer effiziente-
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res Verwaltungshandeln. Durch die Anbindung der Verwaltungskos-
ten der Krankenkassen und ihrer Verbändean die Grundlohnentwick-
lung wird die GKV in den Jahren2004bis 2007in einer geschätzten
jährlichen Gröûenordnung von ca. 0,2 bis 0,3Mrd. Euro entlastet.
Darüber hinausgehendeQuantifizierungen der mit den Reformmaû-
nahmenverbundenenfinanziellen Effekte im Bereich der Organisa-
tionsstrukturensindnicht möglich.

86. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Fördert der Bund finanziell die Neuerrichtung
von Förderstätten für Menschenmit Autismus
oder schwerenBehinderungen, und wenn ja,
mit welchemprozentualenAnteil an den Ge-
samtkosten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 28. August 2003

Der Bund beteiligtsichfinanziell nicht an der Neuerrichtung von För-
derstättenfür Menschenmit AutismusoderschwerenBehinderungen.

87. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung den Be-
schluss des Sachverständigenausschussesfür
Verschreibungspflicht, die ¹Pille danachª
künftig rezeptfreizuzulassen,und welcheMaû-
nahmen wird die Bundesregierung aufgrund
dieses Beschlussesdes Sachverständigenaus-
schussesergreifen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 4. September 2003

Der Beschlussdes Sachverständigenausschussesfür Verschreibungs-
pflicht nach §48 desArzneimittelgesetzeszur ¹Pille danachª hat für
den Verordnungsgeber empfehlendenCharakter.Zudem betrifft die-
serBeschlussnur ein Arzneimittel und nicht alleNotfallkontrazeptiva.
Die BundesregierungbeziehtdiesenBeschlussin ihre Entscheidungs-
findung ein. Sie prüft zurzeit unter verschiedenenGesichtspunkten,
ob sie das betreffende Arzneimittel weiterhin der Verschreibungs-
pflicht unterwirft. In diesePrüfungsindauchEG-rechtlicheVorschrif-
ten und Verfahreneinzubeziehen.

88. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Was gedenktdie Bundesregierung zu tun, um
die in Deutschlandunzureichende Behandlung
von Brustkrebs,die einevom Bundesministeri-
um für Gesundheitund SozialeSicherungge-
förderte Studiefür 50Prozentder Brustkrebs-
fälle registriert hat, künftig zu optimieren,und
wird sie insbesondere der Forderung desEU-
Parlaments nachkommen, ein Brustzentrum
pro 300000Einwohneraufzubauen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 7. Juli 2003

Es ist zutreffend, dassim Rahmeneiner vom Bundesministerium für
Gesundheitund SozialeSicherunggefördertenUntersuchung festge-
stellt wurde, dassin den in die UntersuchungeinbezogenenEinrich-
tungen eine Reihe von Brustkrebspatientinnen uneinheitlich bzw.
nicht nachdemStandexistierenderLeitlinien therapiertwurden.Hier-
zu ist Folgendesfestzustellen:

Die Verpflichtung zur Behandlungnach dem gesichertenStand des
Wissensist grundsätzlichim SGBV verankert.Gemäû§135aSGBV
ist jeder Arzt zur Sicherungund Weiterentwicklung der Qualität der
von ihm erbrachtenLeistungenverpflichtet. Die Leistungen müssen
dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entspre-
chenund in der fachlichgebotenenQualitäterbrachtwerden.

Alle Leistungserbringer sind auûerdemgesetzlichgefordert, sich an
einrichtungsübergreifendenMaûnahmen der Qualitätssicherung zu
beteiligen,die von den jeweiligen Vertragspartnern vereinbart wur-
den.Auf dieseWeisekann die Qualität der Arbeit auchim Vergleich
zu anderenEinrichtungenbeurteilt und so mögliche Qualitätsdefizite
erkannt und beseitigtwerden.Nach §137 SGBV sind die Kranken-
häusersowiedie stationären Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-
genverpflichtet,ein einrichtungsinternesQualitätsmanagementeinzu-
führen und weiterzuentwickeln.Siewerdendamit gesetzlichaufgefor-
dert, systematischund umfassenddie Qualität ihrer Leistungenzu hin-
terfragenund gezielteAnstrengungen zu unternehmen,diesezu ver-
bessern.

Mit der Einführung der diagnose-orientierten Fallpauschalenhat der
GesetzgeberzusätzlicheVerpflichtungen zur Qualitätssicherungim
stationären Bereich eingeführt (Festlegung bundesweiter Mindest-
anforderungen zur Struktur- und Ergebnisqualität, Verpflichtung zur
Veröffentlichung strukturierter Qualitätsberichte und Empfehlung
von Mindestmengen für Leistungen,bei denen ein Zusammenhang
zwischenQualitätund Quantitätbesteht).

Um einespürbareVerbesserunggeradefür Brustkrebspatientinnenzu
erreichen,wurde Brustkrebsalseineder Krankheiten ausgewählt,für
die gemäû der 4. RSA-¾nderungsverordnungDisease-Management-
Programme(DMPs) entwickelt werdensollen.Diese DMPs müssen
in der Verordnung festgelegteAnforderungen für Behandlungseck-
punkte, die dem Stand desgesichertenWissensentsprechen,enthal-
ten. DieseAnforderungen werdenderzeit überarbeitet, um aktuellen
ErkenntnissenRechnungzu tragen.

Die Durchführung der Brustkrebsbehandlung soll, wie dies in den
o. a. Anforderungen festgelegtist, nur im RahmeneinesKonzeptes
erfolgen, das eine interdisziplinäre, professionen-und sektorenüber-
greifendeBetreuung in qualifizierten Einrichtungenmit dem notwen-
digenlogistischenHintergrund umfasst.Die Einrichtungund ggf.Zer-
tifizierung von definiertenBrustzentren liegt jedochin der Zuständig-
keit der Länder für die Krankenhausplanung.In Nordrhein-Westfalen
ist eineentsprechende Initiative bereitsim letztenJahrangelaufen.
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89. Abgeordnete
Marita
Sehn
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierung Berichte
des Joint Research Centre der Europäischen
Kommission, in denen vor gesundheitlichen
Schädenvon Piercingsund Tätowierungenge-
warnt wird, und welcheMaûnahmengedenkt
die Bundesregierung im Sinneeinesvorsorgen-
den Verbraucherschutzes insbesonderezum
Schutzvon Minderjährigenzu ergreifen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 25. August 2003

Die Bundesregierung hattebereits1997die Kommissionder Europä-
ischenGemeinschaftenaufgefordert,auf GemeinschaftsebeneBestim-
mungenzum Schutzder Gesundheitder Verbraucherbei Tätowierun-
gen durch die zum EinsatzkommendenFarbstoffpräparatezu erlas-
sen.

Die Generaldirektion für Gesundheitund Verbraucher der Kommis-
sion hat daraufhin dasJoint ResearchCentre beauftragt,auf wissen-
schaftlicherEbenedie Vorarbeitenfür eine solcheRechtsetzung vor-
zunehmen.In einemWorkshop im Mai 2003,an dem auchdeutsche
Wissenschaftler teilnahmen,sind die technisch-wissenschaftlichenund
regulatorischeFragenzur Sicherheitvon Tattoos,Piercingsund ähn-
lichenPraktikenerörtert worden.

Es ist davonauszugehen,dassdie Kommissiondie wertvollen Ergeb-
nisseüber möglichegesundheitlicheGefahrenschonbald in eine ge-
meinschaftlicheRegelungeinflieûenlässt.

Grundsätzlich stimmt die Bundesregierung mit der Veröffentlichung
des Joint ResearchCentre der EuropäischenKommission überein,
dassdurch Tätowierungenund Piercingsdie Gefahr von gesundheit-
lichen Schädenbesteht,insbesonderewenn die allgemeinenHygiene-
regeln und Sorgfaltspflichten nicht oder nicht ausreichendbeachtet
werden.

Hygienevorschriften werdennicht vom Bund, sondernvon den Län-
dern in eigenerVerantwortung erlassen.Auf der Grundlagedes§17
Abs.4 des Infektionsschutzgesetzes(IfSG) bzw. des früheren §12a
desBundes-Seuchengesetzessind die Landesregierungenermächtigt,
unter den dort genannten Voraussetzungendurch Rechtsverordnung
entsprechende Gebote und Verbote zur Verhütung übertragbarer
Krankheiten zu erlassen.Mittlerweile sind in fast allen Ländern ent-
sprechendeHygieneverordnungen vorhanden,zum Teil auch durch
Merkblätter ergänzt.Die Inhalte regelnüberwiegenddasHygienever-
haltenbei Verletzungender Haut und Schleimhäute,wie sieu.a. beim
Ohrlochstechen, Tätowierenoder Piercenentstehen(BeispielNieder-
sächsischeVerordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten
vom 17.August2001).

Die entsprechendenEinrichtungen, beispielsweisePiercing-und Täto-
wierstudios,unterliegennach§36 Abs.2 IfSG der infektionshygieni-
schenÜberwachungdurch die Gesundheitsämterund können damit
überprüft werden.

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1513± 59±



Im Rahmender Information und Aufklärung der Allgemeinheitüber
die GefahrenübertragbarerKrankheitenund die Möglichkeitenzu de-
ren Verhütung habennach §3 IfSG insbesonderedie nach Landes-
recht zuständigenStellenüber Möglichkeitendesallgemeinenund in-
dividuellenInfektionsschutzeszu informieren. DieseAufklärung rich-
tet sichselbstverständlichauchund geradeanMinderjährige.

Im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung stehen Eltern in der
Pflicht, ihre minderjährigen Kinder auf die Gesundheitsgefahren,de-
nen siebeim Piercingoder Tätowierenausgesetztseinkönnen,hinzu-
weisen.Darüber hinauskönnen Eltern gegenüberihren minderjähri-
gen Kindern bei gesundheitlichen Bedenkenihre Zustimmung zum
Tattooing oder Piercing verweigern. Aufklärung und Erziehungzum
eigenverantwortlichen Handelnsind unverzichtbareWesensmerkmale
unseresGemeinwesens.Auf die Antworten des Parlamentarischen
Staatssekretärs bei der Bundesministerinder Justiz vom 1. Juli 2003
auf Ihre schriftlichen Fragen 8 bis 10 in Bundestagsdrucksache15/
1393nehmeich Bezug.

DasBundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährungund Land-
wirtschaft bereitet derzeit eine Neuordnung der lebensmittelgesetz-
lichen Vorschriften vor. Die dabei eingebrachtenErmächtigungen
sollen eine rasche Umsetzung der künftigen gemeinschaftlichen
Vorschriftenin deutschesRechtermöglichen.

Soweitbei Piercinggesundheitliche Gefahrendurch die stofflicheBe-
schaffenheitvon Steckern,die bis zur Verheilungim Wundkanalblei-
ben,und bei Schmuckbestehen,wird auf die Vorschriften in der Be-
darfsgegenständeverordnungverwiesen. Die darin seit einigenJahren
geregeltenVerbote und Begrenzungenhinsichtlich der Verwendung
von Nickel habentrotz der ZunahmedesPiercensbereitszu einem
deutlichenRückgangder Nickelallergie in der Bevölkerung beigetra-
gen.

90. Abgeordnete
Andrea
Voßhoff
(CDU/CSU)

Welche36 Bildungseinrichtungen(Name und
Sitz) unterhalten die Berufsgenossenschaften,
und wie hoch sind die jährlichenVerwaltungs-
kosten dieser Einrichtungen seit 1990 aufge-
schlüsseltnachPersonal-und Sachkosten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 3. September 2003

Die von dengewerblichenBerufsgenossenschaftenalleinodergemein-
samalsVerein getragenenBildungseinrichtungensind in der nachfol-
gendenÜbersichtaufgelistet.

Im erstenTeil sinddie Einrichtungenaufgeführt, die gewerbeübergrei-
fend ausgerichtetsind und von allen oder mehrerenBerufsgenossen-
schaftenunterhaltenwerden.Der zweiteTeil nenntEinrichtungenfür
einzelneGewerbezweige, die von den entsprechendenFach-Berufsge-
nossenschaftenbetriebenwerden.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der jährlichen Verwaltungskosten
seit1990stehtnicht zur Verfügung.Die Aufwendungender Berufsge-
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nossenschaftenwerdenentsprechend dem durch die allgemeineVer-
waltungsvorschrift über das Rechnungswesenin der Sozialversiche-
rung festgelegtenKontenrahmen erfasst.Der Kontenrahmenenthält
keinebesondereBuchungsvorgabefür die Verwaltungskosten der Bil-
dungseinrichtungen.

Die exakten Verwaltungskosten der Bildungseinrichtungen können
nur durcheineSonderabfragebeidenTrägernder Bildungseinrichtun-
genermittelt werden,derenBeantwortungmit erheblichem Aufwand
und darausresultierendemZeitbedarfverbundenwäre.

BerufsgenossenschaftlicheAusbildungsstätten

GewerbeübergreifendeEinrichtungen

BerufsgenossenschaftlicheAkademiefür Arbeitssicherheit und Ver-
waltung
53773Hennef

BerufsgenossenschaftlichesInstitut Arbeit und Gesundheit± BGAG
01109Dresden

BerufsgenossenschaftlicheBildungsstätte
08547Jöûnitz

Schulungsstättefür PräventiondesLandesverbandesBerlin, Bran-
denburg,Mecklenburg-Vorpommern der gewerblichenBerufsgenos-
senschaften
10715Berlin

Tagungsstättefür Arbeitssicherheit und Verkehrssicherheit Linow-
see
16831Linow

BerufsgenossenschaftlichesSchulungsheim Hannovere.V. Deister-
hausWeitblick, Informationszentrumder Berufsgenossenschaften
31848BadMünder

BerufsgenossenschaftlicheBildungsstätten Süddeutschlande.V.
55130Mainz

BerufsgenossenschaftlicheBildungsstätte
65817Eppstein/Taunus

BerufsgenossenschaftlichesSchulungsheim Stuttgarte.V.
70771Leinfelden-Echterdingen

BerufsgenossenschaftlicheBildungsstätte
89257Illertissen

BerufsgenossenschaftlicheBildungsstätte
91757Treuchtlingen

GewerbespezifischeEinrichtungen

Bildungsstätte¹Haus Schierkeªder Maschinenbau-und Metall-
Berufsgenossenschaft
38879Schierke

Bildungsstätte¹Haus Nümbrechtª der Maschinenbau-und Metall-
Berufsgenossenschaft
51588Nümbrecht
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GewerbespezifischeEinrichtungen

Bildungsstätte¹Haus Schwelmªder Maschinenbau-und Metall-
Berufsgenossenschaft
58332Schwelm

HausArbeitssicherheit Wilsnach
Ausbildungsstätte der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft
19336BadWilsnach

HausArbeitssicherheit Bevensen
Ausbildungsstätte der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft
29549BadBevensen

Bildungsstättefür Arbeitssicherheitund Gesundheitsschutz
Lengfurt der SüddeutschenMetall-Berufsgenossenschaft
97855Triefenstein-Lengfurt

HausSennfeld± Bildungszentrumfür Arbeitssicherheitund Ge-
sundheitsschutzder Edel-und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft
74740Adelsheim-Sennfeld

Berghof± Hausfür Arbeitssicherheitder Berufsgenossenschaftder
Feinmechanikund Elektrotechnik
53902BadMünstereifel

Zentrum für Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaftder
chemischenIndustrie
¹Haus Laubachª
35321Laubach

Zentrum für Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaftder
chemischenIndustrie
¹Haus Maikammerª
67487Maikammer

LandwerkstattHerford der Holz-Berufsgenossenschaft
32051Herford

LehrwerkstattKöln der Holz-Berufsgenossenschaft
50969Köln

LehrwerkstattStuttgartder Holz-Berufsgenossenschaft
70563Stuttgart

LehrwerkstattMünchender Holz-Berufsgenossenschaft
81241München

LehrwerkstattErfurt der Holz-Berufsgenossenschaft± Zentrum für
Sozialversicherung
99099Erfurt

ZentraleAus-und Weiterbildungsstättefür Arbeitssicherheitder
Papiermacher-Berufsgenossenschaft
76593Gernsbach

Ausbildungszentrum der BerufsgenossenschaftNahrungsmittelund
Gaststätten
68165Mannheim

FBG ReinhardsbrunnAus-und Fortbildungszentrumfür Arbeits-
und Gesundheitsschutzder Fleischerei-Berufsgenossenschaft
99894Friedrichroda

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1513 ± 62±



GewerbespezifischeEinrichtungen

Schulungsstättefür Arbeitssicherheit der Bau-Berufsgenossenschaft
Rheinlandund Westfalen
42781Haan

Ausbildungszentrum für Arbeitssicherheit der Bau-Berufsgenossen-
schaftBayernund Sachsen
80335München

Akademiefür Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft± Hotel SchlossStorkau
39590Storkau

Akademiefür Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Sportho-
tel SchlossGevelinghausen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
59939Olsberg

Akademiefür Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft± Hotel SchlossLautrach
87763Lautrach

91. Abgeordnete
Andrea
Voßhoff
(CDU/CSU)

Welche Dienstleistungen werden von den je-
weiligenBildungseinrichtungenangebotenund
welchemPersonenkreisstehendieseBildungs-
einrichtungenzur Verfügung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 3. September 2003

Nach §23 SGB VII habendie Berufsgenossenschaftenfür die erfor-
derlicheAus- und Fortbildung der Personenin den Unternehmenzu
sorgen,die mit der Durchführung der Maûnahmen zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheitenund arbeitsbedingtenGesund-
heitsgefahrensowie mit der ersten Hilfe betraut sind. Sie sind ver-
pflichtet, Unternehmer und Versichertezur Teilnahmean Aus- und
Fortbildungslehrgängenanzuhalten.DiesemgesetzlichenAuftrag tra-
gen die Berufsgenossenschaftendurch eine Vielzahl an Qualifizie-
rungsmaûnahmenRechnung.Die Aus- und Weiterbildungsangebote
der Berufsgenossenschaftenumfassen

· Seminareund Tagungen,

· Lehrgänge,

· Sonderveranstaltungen (z.B. betriebsbezogene Seminare) und
Workshopssowie

· Beratung.

Die Qualifizierungsangebotelassensich im Wesentlichenin zwei Ka-
tegorieneinteilen:

1. PersonenbezogeneSeminarewenden sich an folgende Zielgrup-
pen:

· Unternehmer und Führungskräfte,
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· Meister,

· Fachkräfte für Arbeitssicherheit,

· Sicherheitsbeauftragte,

· Betriebs-und Personalräte,

· Betriebsärzte,

· sonstigeZielgruppenwie z.B. Lehrer, Ausbilder,Auszubildende
und Schülersowie

· Fachleuteausverschiedenen Betriebsbereichen und betriebliche
Spezialistenwie z.B. Konstrukteure, Kranführer, Laborleiter,
Gabelstaplerfahrer, Elektrofachkräfte, Brandschutz-,Strahlen-
und Laserschutzbeauftragte,Baustellenkoordinatorenusw.

2. Themenbezogene Seminare betreffen verschiedeneArbeitsberei-
che, -abläufe,-verfahrenund -stoffe und wendensich an betrieb-
liche Funktionsträger und/oder Fachkräfte, die für ihre Aufgabe
Informationen zu einembestimmtenSachgebiet/Themabenötigen.
FolgendeAspektewerdenz.B. behandelt:

· Gefahrstoffe,

· Maschinenschutz,

· Arbeitsstätten,Arbeitsorganisation/Arbeitsschutzmanagement,

· arbeitsbedingteGesundheitsgefahren,

· Brandschutz und Rettungswesen,

· elektrischeAnlagen,

· Lagerund Transport.

92. Abgeordnete
Andrea
Voßhoff
(CDU/CSU)

Von wem werden die jeweiligenBildungsein-
richtungenfinanziert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 3. September 2003

Die Finanzierung der Ausbildungsmaûnahmenerfolgt gemäû §23
SGB VII durch die Berufsgenossenschaftenausden allgemeinen,von
den Mitgliedsunternehmenaufgebrachten Beitragseinnahmen, soweit
essichum TeilnehmerdieserUnternehmenhandelt.Die gelegentliche
Teilnahme¹Externerª, z.B. aus überbetrieblichensicherheitstechni-
schenDiensten,erfolgt gegenKostenerstattung.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

93. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Für welche konkreten Projekte sollen die
± ausweislichder PresseerklärungNr. 303/02
desBundesministeriumsfür Verkehr,Bau-und
Wohnungswesen± zusätzlichenMittel in Höhe
von 500Mio. Euro anlässlich der Fuûball-
Weltmeisterschaft zur Verbesserung der Infra-
struktur zur Verfügung gestellt werden, und
gehendieseAusgabenzu LastenandererPro-
jekte?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 26. August 2003

Die OberstenStraûenbauverwaltungender Länder wurden gebeten,
insgesamt22 Projekte, die im Umkreis sowie zwischenden WM-
Standortenvon besondererWichtigkeit sind, um einen zügigenVer-
kehr zu gewähreisten,planerischund baulichso voranzutreiben, dass
sie im Frühjahr 2006 zur Verfügung stehenund mit ihrer Verkehrs-
wirksamkeit zu einem positiven Gelingen der Fuûball-Weltmeister-
schaft2006und damit zumAnsehender BundesrepublikDeutschland
beitragen.

Soweit dieseProjekte nicht in laufendenFinanzierungsprogrammen
enthaltensind, werdenhierfür Verstärkungsbeiträgein Höhe von ins-
gesamt500 Mio. Euro aus dem Bundesfernstraûenhaushaltumge-
schichtet.Eshandeltsichdabeium folgendeMaûnahmen:

Baden-Württemberg
A 8 Wurmberg±Anschlussstelle(AS) Leonberg/West(6-streifi-

gerAusbau)

B 464 Renningen±Sindelfingen(2-streifigerNeubau)

B 14 Ortsumgehung (OU) Winnenden 2. Bauabschnitt (Zu-
fahrtsstrecke;4-streifiger Neubau)

Bayern
A 6 UmbauAutobahnkreuz(AK) Nürnberg/Süd

A 6 AS Roth±AK Nürnberg/Süd (6-streifigeMarkierung)

A 9 AK Neufahrn±AK München/Nord (8-streifigerAusbau)

A 9 AK München/Nord±ASMünchen/Frankfurter Ring
(6-streifigerAusbau)

A 9/A 92 UmbauAK Neufahrn

Berlin
B 5 AusbauHeerstraûemit Linksabbieger-Fahrspuren

B 101 MarienfelderAllee (4-streifigerAusbau)
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Brandenburg
A 10 Autobahndreieck(AD) Werder±A5 Berlin/Spandau

(6-streifigerAusbauauf Teilabschnitten)

Hessen
A 3 AK Wiesbaden±AD Mönchhof (Bau von Zusatzfahrstrei-

fen)

Niedersachsen
A 7 AD Hannover/Nord±AD Hannover/Süd(6-streifigerAus-

bau)

Nordrhein-Westfalen

A 1 AS Remscheid±ASWermelskirchen(6-streifigerAusbau)

A 1 AK Köln/Nord±AK Köln/West (6-streifigerAusbau)

A 2 AS Dortmund/Mengede±ASDortmund Nordost (6-streifi-
gerAusbau)

A 2 AK Kamen±ASHamm (6-streifigerAusbau)

A 4 AS Eschweiler±ASWeisweiler(6-streifigerAusbau)

B 236 Dortmund/Schüruferstraûe±Stadtgrenze (6-streifiger Aus-
bau)

Rheinland-Pfalz
A 6 AS Kaiserslautern/West±AD Kaiserslautern/Ost (6-streifi-

gerAusbau;Fertigstellung von Teilabschnitten)

Sachsen
A 38 AS Gaschwitz±AD Leipzig (A 38/A 14) (Neubau)

A 72 Leipzig±Chemnitz(OU Borna) (Neubau)

94. Abgeordnete
Tanja
Gönner
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung die Vergabepraxis
desBetreibersfür die Lkw-Maut für den Ein-
bau der dafür notwendigen On-Board-Units
vor dem Hintergrund, dasslediglich Vertrags-
werkstättenbei der AuswahlalsServicepartner
berücksichtigt wurden, für wettbewerbskon-
form, und wennnein, wasplant die Bundesre-
gierungzu tun, um einewettbewerbskonforme
Ausschreibungzu erreichen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 25. August 2003

Die BetreibergesellschaftToll Collect GmbH (TC) wurde von der
Bundesregierung im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens
u. a. mit der Errichtung einesNetzesvon Servicestellen zum Einbau
von Fahrzeuggeräten beauftragt.Grundsätzlich stehtesTC daher im
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Rahmender Privatautonomie und Vertragsfreiheitfrei, dasNetz der
Servicestellen selbstzu betreibenoder sich bei der Erfülung dieser
AufgabegeeigneterUnterauftragsnehmerzu bedienen.Ob die damit
verbundeneBeauftragung von Servicepartnern wettbewerbskonform
durchTC erfolgt ist, wird gegenwärtig vom Bundeskartellamt geprüft.

95. Abgeordneter
Ulrich
Heinrich
(FDP)

Wie ist der aktuelle Sachstandbeim Planfest-
stellungsverfahren für die 110 kV-Bahnstrom-
leitung GenshagenerHeide±Grünauer Kreuz
im BundeslandBerlin?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 21. August 2003

Nach Mitteilung desEisenbahn-Bundesamtes(EBA) wurdendie Plan-
unterlagenfür die zwei Planfeststellungsabschnittean die jeweilszu-
ständigeAnhörungsbehörde in den Ländern Berlin und Brandenburg
übersandt.Die Plänehabenin den Monaten Septemberund Oktober
2002 öffentlich ausgelegen;die Betroffenensowiedie Träger öffent-
licher BelangehabenGelegenheitzu Einwendungenbzw.zur Stellung-
nahmeerhalten.

96. Abgeordneter
Ulrich
Heinrich
(FDP)

Wann soll der für diesenSommergeplanteEr-
örterungstermin stattfinden,andemdie betrof-
fenen Bürger ihre Einwendungenzu Gehör
bringen können, und wie wird dieserTermin
kommuniziert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 21. August 2003

Die Entscheidung hierüberobliegt den zuständigenAnhörungsbehör-
den der beidenLänder: im Land Berlin ist diesdie Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, im Land BrandenburgdasLandesamtfür Bau-
en, Verkehr und Straûenwesenin Dahlwitz-Hoppegarten.Die Behör-
den,der TrägerdesVorhabensund diejenigen,die Einwendungen er-
hoben haben,sind von dem Erörterungstermin zu benachrichtigen.
Sind auûer der Benachrichtigung der Behördenund desTrägersdes
Vorhabensmehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, können
dieseBenachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden.

97. Abgeordneter
Ulrich
Heinrich
(FDP)

Wer trifft letztendlichwann die konkrete Ent-
scheidung,ob die von der DB EnergieGmbH
beantragte Trassenführung planfestgestellt
wird?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 21. August 2003

ZuständigePlanfeststellungsbehörde für die Infrastruktur der Eisen-
bahnen des Bundes ist das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Ziel des
Planfeststellungsverfahrensist es, einen etwaigenInteressenkonflikt
zwischender Planungeinerseitsund denvon ihnenbetroffenenöffent-
lichenund privatenBelangenandererseits in gerechterWeisezu lösen.

98. Abgeordneter
Ulrich
Heinrich
(FDP)

Nach welchenkonkreten,objektivenKriterien
wird die Entscheidungim Planfeststellungsver-
fahrengetroffen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 21. August 2003

Nach §18 Abs.1 desAllgemeinenEisenbahngesetzesdürfen Betriebs-
anlagender EisenbahnenerstgebautoderbestehendeAnlagenerstge-
ändertwerden,wennhierfür der Planfestgestelltwordenist.

Von der Planfeststellungsbehörde sind dabei nebenden berechtigten
InteressenbetroffenerBürger insbesonderedie Belangeder Betriebs-
und Verkehrssicherheit, der Wirtschaftlichkeit, der Umwelt (nämlich
der Auswirkung des Vorhabens auf Menschen,Tiere und Pflanzen,
Boden,Wasser,Luft, Klima, Landschaft einschlieûlich der jeweiligen
Wechselwirkungen),der Kultur und sonstigenSachgüter,der Denk-
malpflegesowieder anderenVerkehrsträger zu berücksichtigen.

Das Abwägungsgebot verlangt, dasseine Abwägungüberhauptstatt-
findet und dassin die Abwägungan Belangeneingestellt wird, was
nach Lage der Dinge in sie eingestelltwerdenmuss.Auûerdemdarf
wederdie Bedeutungder betroffenenöffentlichenund privatenBelan-
geverkanntnoch der Ausgleichzwischenihnen in einerWeisevorge-
nommenwerden,der zur Gewichtung einzelnerBelangeauûerFrage
steht.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) ist nicht an Planfeststellungsverfahrenfür Betriebsanlagen
der DeutschenBahnAG beteiligt.Das Planfeststellungsverfahrenhat
dem Gebot einer fairen GestaltungdesVerfahrenszu genügen.Die
Planfeststellungsbehördedarf deswegenin ihrer Verfahrensgestaltung
von SeitendesBMVBW nicht einerEinflussnahmeausgesetztwerden,
die ihr die Freiheit zu einer planerischenGestaltungfaktisch nimmt
oder weitgehend einschränkt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichtesvom 5. Dezember 1986, Az.: 4 C 13/85, BVerwGE 75,
214bis262).

99. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Welche grenzüberschreitendenund grenzun-
mittelbar anliegendenVerkehrswegean der
deutschenGrenze zu den EU-Beitrittsländern
Polenund TschechischeRepublik wurdenhin-
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sichtlich ihresNeu- beziehungsweiseAusbaues
in das europäischeProgramm ¹Transeuropäi-
scheNetzeª (TEN) aufgenommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 21. August 2003

Mit der EntscheidungNr. 1692/96/EGdesEuropäischenParlaments
und desRatesvom 23.Juli 1996übergemeinschaftlicheLeitlinien für
den Aufbau einestranseuropäischenVerkehrsnetzes(TEN-Leitlinien)
hat sich die Gemeinschafteinen Orientierungsrahmen für den Auf-
und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur von europäischerBedeutung
gegeben,der sich in der derzeitgeltendenFassungbis zum Jahr 2010
erstreckt.

Die TEN-Leitlinien sind aberwederein Bau-nochein Finanzierungs-
plan. Die Realisierungder Projekte ist von den nationalen Investi-
tionsplanungen abhängig.In Deutschlandzählenhierzu insbesondere
die Bedarfsplangesetzeund der Bundeshaushalt.

Die zu den TEN-Netzen gehörenden Infrastrukturen umfassenalle
Verkehrsträger und sind insbesonderein denLeitschemata(AnhangI
der Leitlinien ± nur Darstellungauf Übersichtskarten,keinelistenmä-
ûige Erfassung)dargestellt.Die TEN-Netze bestehenaus existieren-
den, auszubauenden und neu zu bauendenInfrastrukturen. Im Rah-
men der derzeitnoch laufendenRevisionder TEN-Leitlinien wurden
von Deutschlandwegender besonderenBedeutungfür dengrenzüber-
schreitendenVerkehr nach Polen und Tschechienfolgende Verbin-
dungenzur Ergänzungder Leitschemataangemeldet:

Schiene:
± die konventionelle StreckeBiederitz(bei Magdeburg)±Güterglück±

Meinsdorf±Lutherstadt Wittenberg±Falkenberg (Elster) ± Verbin-
dungsstreckefür GüterzügeHannover±Süd-Polen

± die konventionelle Strecke Halle (Saale)±Eilenburg±Falkenberg
(Elster)±Hoyerswerda±Horka ± Anschlussan die konventionelle
Horka-GrenzeDeutschland/Polen

± konventionelle StreckeLeipzig±Eilenburg

± konventionelle Strecke Lübbenau±Calau±Senftenberg±Hohen-
bocka

Straûe:
± die BundesstraûeB 178nalsgeplanteVerbindungvon der Bundes-

autobahnA 4 biszur BundesgrenzeDeutschland/Polen

± die BundesstraûeB 303alsbestehendeStraûezwischender Grenze
Deutschland/Tschechienund dembestehendenTEN-Netz.

100. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung denBaueinerneuen
Autobahnanschlussstellean der Bundesauto-
bahnA 2, Höhe Ahlen/Beckum, Kreis Waren-
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dorf für sinnvoll,und wennja, wasgedenktsie
zu tun, dieseMaûnahmekurzfristig zu realisie-
ren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Achim Großmann
vom 1. September 2003

Das Bundesministeriumfür Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) kann eineAussagedarüber,ob eineneueAnschlussstelle
an der BundesautobahnA 2 in Höhe Ahlen/Beckum, für die vom
Land Nordrhein-Westfalen ein Antrag zur Genehmigung beim
BMVBW vorliegt, sinnvoll ist, nicht vor Prüfungder nochergänzend
vorzulegendenUnterlagentreffen, mit denenfür die neueAnschluss-
stelle die Nachweiseeiner ausreichendenFernverkehrsrelevanz so-
wie der Sicherheitund Leichtigkeit desFernverkehrsvor dem Hin-
tergrund der erheblich gestiegenenVerkehrsbelastung auf der
BundesautobahnA 2 geführtwerdensollen.

Darüber hinaus ist die Notwendigkeit einer neuen Anschlussstelle
insbesondereim Zusammenhang mit der zukünftigenNetzkonzepti-
on der Bundes-und Landesstraûenim RaumAhlen/Beckumzu beur-
teilen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

101. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wie viel Primärenergie (in Steinkohleeinhei-
ten: Steinkohle,Braunkohle, Gas und Uran)
wurde seit Einführung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) bedingt durch den nach
EEG-Vergütung erzeugtenStromeingespart?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 3. September 2003

In den Jahren 2000 bis 2002 sind nach dem Stromeinspeisegesetz
und dem EEG insgesamtrund 57TWh an Strom auserneuerbaren
Energienin dasNetz eingespeistworden.Im Rahmender Energiebi-
lanzwird hierfür auf der Grundlageder internationalenBewertungs-
konventionen ein Primärenergieäquivalent von rund 230PJ (ent-
spricht ca. 8 Mio. t SKE) angesetzt.Dabei wird methodischunter-
stellt,dassdie Umwandlungsverlustebei der Stromerzeugung auser-
neuerbarenEnergien (mit Ausnahmeder Biomasse)nicht berück-
sichtigtwerdenmüssen.

DieserBewertungsansatzgibt allerdingskeineAuskunft überdie ein-
gespartePrimärenergie.Dieseist höheranzusetzen, weil die in Frage
kommenden Substitutionsenergien (Braunkohle, Steinkohle, Gas,
Mineralöl und Uran) im Kraftwerksbereichnur unter Inkaufnahme
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von Umwandlungsverlustenin Strom umgewandeltwerdenkönnen.
Die tatsächlicheingespartePrimärenergielässtsichnur hypothetisch
berechnen, weil die in jedem konkreten Fall verdrängte
Stromproduktion nicht zu ermitteln ist. Legt man vereinfachendden
durchschnittlichen Wirkungsgrad des Kraftwerkparks in Deutsch-
land von rund 39% (2000) zu Grunde, entsprächen die erzeugten
57TWh einem Primärenergieäquivalent von rund 530PJ (ca.
18Mio. t SKE).

Grundsätzlich lassensich durch eine dezentraleEinspeisungvon
Strom aus erneuerbaren Energien Netzverluste vermeiden. Aller-
dings ist bei der Bewertung des vermiedenenPrimärenergiever-
brauchsauchder zusätzlicheRegelenergiebedarf infolgeder Einspei-
sung regenerativerzeugtenStroms zu berücksichtigen.Belastbare
Daten liegenhierzugegenwärtig nochnicht vor.

102. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

WelchesCO2-Einsparvolumen (in Mio. t) hat
sich durch diesePrimärenergieeinsparungseit
Einführung des EEG entsprechendergeben,
wenn man sowohldie jeweiligenEffizienzgra-
de der unterschiedlichenKraftwerke, in denen
Primärenergieeingespartwurde, als auch die
erfolgte Vorhaltung von Regelenergie auf Ba-
sis der verschiedenenPrimärenergieträger be-
rücksichtigt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 3. September 2003

Die Zuordnung des Stroms aus erneuerbarenEnergiequellenzum
substituierten Strom andererKraftwerke und deren jeweiliger Wir-
kungsgradeist nicht eindeutigmöglich.Die jeweilsbenötigteRegel-
energiehängtvon einer Vielzahlvon Faktoren ab. Im Übrigen wird
auf die Antwort zu Frage101verwiesen.

Unter Annahme durchschnittlicher Werte werden durch das EEG
derzeitetwa20Mio. t CO2 pro Jahrvermieden.

103. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Welchen Anteil an der Stromerzeugung in
Deutschland strebt die Bundesregierung für
die einzelnen erneuerbaren Energien an
(Wasserkraft, On-Shore-Windkraft, Off-Shore-
Windkraft, Biomasse/Biogas, Photovoltaik,
Geothermie und Deponie-/Klär-/Grubengas)
bis 2010an, um dasvon der EU vorgegebene
Verdopplungsziel in Höhe von 12,5% zu er-
reichen, und welchem Umfang installierter
Leistung entspricht diese angestrebteStrom-
erzeugung(Wasserkraft, On-Shore-Windkraft,
Off-Shore-Windkraft, Biomasse/Biogas, Photo-
voltaik, Geothermieund Deponie-/Klär-/Gru-
bengas)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 3. September 2003

Ziel der Bundesregierung ist es,denAnteil erneuerbarerEnergienan
der Stromversorgung bis zum Jahr 2010gegenüberdem Jahr 2000
zu verdoppeln.Der Anteil im Strommarkt soll von 6,3% im Jahr
2000auf 12,5% im Jahr 2010steigen.Für die einzelnenerneuerba-
ren Energien legt die Bundesregierung keine quantitativen Unter-
zielefest.

Es wird erwartet, dassder weitereAusbauder erneuerbaren Ener-
gien insbesondere im Bereich der Windkraft, gefolgt von der Bio-
masse,erfolgt.

104. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Bedeutetdie Auskunft der Bundesregierung in
ihrer Antwort auf die schriftliche Frage 75 in
Bundestagsdrucksache 15/1482, wonach die
Beantwortung der Kleinen Anfrage ¹¾nde-
rung des Informationsangebotesin Gorleben
und Konradª (Bundestagsdrucksache15/1298)
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ¹unter
Beteiligungweiterer fachlich betroffener Res-
sortsª erfolgt sei,dassdasBundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit keinerlei Einwände
gegendie alsDrucksache15/1298vorliegende
Antwort hatte,und wennnein,welche?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 3. September 2003

Eine StellungnahmedesBundesministeriumsfür Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA) gegendie als Bundestagsdrucksache15/1432 vorlie-
gendeAntwort wurdenicht bis zum Ablauf der vom federführenden
Ministerium gesetztenRückäuûerungsfristübermittelt.

105. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

In welchenPunktenhat die Bundesforschungs-
anstalt für Fischereidem Bundesamtfür Na-
turschutz(BfN) bei der geplantenAusweisung
von Schutzgebietenauf hoher See schwere
handwerkliche Fehler vorgeworfen (FOCUS
33/2003vom 11.August2003,S.12)?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 2. September 2003

Die Bundesforschungsanstaltfür Fischerei (BFAFi) hat zu keiner
Zeit gegenüberdem Bundesamt für Naturschutz Formulierungen
wie ¹schwerehandwerklicheFehlerª gebraucht.
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106. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Trifft esweiterhin zu, dassdasBfN in diesem
Zusammenhang Bewertungen vorgenommen
hat, die nicht oder nicht vorrangig auf wissen-
schaftlichenKriterien beruhen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 2. September 2003

Nein, dastrifft nicht zu.

107. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Ist es zutreffend, dassdas BfN Schutzgebiete
für Fischarten vorgeschlagen hat, die dort
kaumodernicht vorkommen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 2. September 2003

Nein, dastrifft nicht zu.

108. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Welche Maûnahmen wird die Bundesregie-
rung einleiten, wenn sich bei der geplanten
Ausweisungder Schutzgebiete auf hoher See
handwerkliche Fehler desBfN bestätigensoll-
ten?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 2. September 2003

SieheAntworten zu denFragen106und 107.

109. Abgeordneter
Werner
Wittlich
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dassdie RadolfzellerVereinigung
¹DeutscheUmwelthilfe e.V.ª (DUH) bei vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit einberufenenGesprä-
chen zur Pfandpflicht auf Einweg-Getränke-
verpackungen als einzige deutscheUmwelt-
organisationhinzugezogenwurde, und welche
weiteren Kontakte bestehen zwischen dem
BMU und der DUH?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 2. September 2003

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
sowieseineMitarbeiter führen Gesprächesowohl über die Umset-
zungder Pfandpflicht nachgeltendemRecht alsauchüber die Wei-
terentwicklung desgeltendenRechtsu.a. mit Unternehmen,Verbän-
den der Wirtschaft, Umwelt- und Verbraucherverbänden.Teilweise
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handeltessichum Anhörungenmit über 100Teilnehmern,teilweise
um Gesprächeim kleinerenRahmen,bis hin zu Einzelgesprächen.
Bei Gesprächen, die auf wenige Teilnehmer begrenzt sind, ist es
nicht unüblich, jeweilsnur einenVertreter der verschiedenen betrof-
fenenKreiseeinzuladen;daskannz.B. beiGesprächenüberdie kon-
krete Umsetzungder Pfandpflicht auch die DUH als Umweltver-
bandsein.DasBMU pflegt im Übrigen mit denVerbänden und Ver-
einenausdenBereichendesUmweltschutzes und desNaturschutzes
regelmäûige Kontakte, soauchmit der DUH.

110. Abgeordneter
Werner
Wittlich
(CDU/CSU)

Mit welchemErgebnishat das BMU gegebe-
nenfalls Erkundigungenzu Art und Umfang
der Kooperation zwischender DUH und an
der Einführung der Pfandpflicht kommerziell
interessiertenGruppen ± wie beispielsweise
Herstellern von Rücknahmeautomaten für
Einweg-Getränkeverpackungenoder Vereinen
des Getränkefachhandels ± eingezogen,die
teilweise gemeinsamePresseverlautbarungen
mit der DUH abgeben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 2. September 2003

Wie bereits in Beantwortung von schriftlichen Fragen des Abg.
Rainer Brüderle am 2. August 2001 dargelegt,ist dem BMU be-
kannt, dassdie DUH zum ThemaGetränkeverpackungen teilweise
mit Verbänden und Unternehmenzusammenarbeitet, die ein Inte-
ressean der Umsetzung der in der Verpackungsverordnungvorgese-
henenPfandpflicht bzw. an der Stabilisierungund Förderung von
Mehrwegsystemen haben.Die Zusammenarbeitmit an den jeweili-
gen Umweltbelangen interessierten Unternehmen gehört nach
Kenntnisder Bundesregierung zumKonzept der DUH.

111. Abgeordneter
Werner
Wittlich
(CDU/CSU)

Welche Behördensind für die Überwachung
und Ahndungder in Frage39 angesprochenen
Aufgaben zuständig,und wie sind unter dem
Gesichtspunktder Gemeinnützigkeit gezielte
Aktionen und Verlautbarungen der DUH ge-
gen Unternehmen zu bewerten,die im Ein-
klang mit der Verpackungsverordnung ihr An-
gebot an Mehrwegverpackungen ausweiten
und daherauf die Anschaffung von teurenEin-
weg-Rücknahmeautomatenund den Aufbau
eines kollektiven Rücknahmesystemsverzich-
ten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 2. September 2003

Nach Kenntnis der Bundesregierung setzt sich die DUH engagiert
für die Mehrwegförderung und für die Pfandpflicht als Instrument
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zum ErreichendiesesZiels ein. Aktionen und Verlautbarungen der
DUH, die sich gegendie Stärkungvon Mehrwegsystemenrichten,
sindder Bundesregierung nicht bekannt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

112. Abgeordnete
Ulrike
Flach
(FDP)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung über die Umsetzungder Verordnungzur
Bescheinigung von ¹Qualifizierungsbaustei-
nenª vom 22.Juli 2003vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christoph Matschie
vom 1. September 2003

Die Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung
(BAVBVO) vom 16.Juli 2003,in Kraft seit 22.Juli 2003,regelt die
Bescheinigungvon Grundlagenberuflicher Handlungsfähigkeit, die
im Rahmender Berufsausbildungsvorbereitung insbesonderedurch
Qualifizierungsbausteinevermittelt werden.Die Bescheinigung von
Qualifizierungsbausteinensetztzunächstdie Entwicklungvon Quali-
fizierungsbildern nach§3 der Verordnungund ihren Einsatzdurch
Bildungsträgerund/oder Betriebevoraus.Mit dem Abschlusserster
Lehrgänge,in denen Qualifizierungsbausteinenach der Rechtsver-
ordnung vermittelt werden,ist voraussichtlich bis Frühjahr 2004zu
rechnen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschungunterstütztdie
Entwicklung von Modell-Bausteinendurch die Förderung desPro-
jekts des Zentralverbandes des deutschenHandwerks ¹Bundesein-
heitliche Qualifizierungsbausteineim Handwerkª. Darüber hinaus
wurde das Bundesinstitutfür Berufsbildung beauftragt,für weitere
Ausbildungsbereiche beispielhaft Qualifizierungsbausteinezu kon-
zeptionieren.

113. Abgeordnete
Kristina
Köhler
(Wiesbaden)
(CDU/CSU)

Wie begründetdie Bundesregierung die unter-
schiedlicheBehandlungvon Nebeneinkünften
und Ausbildungsvergütungen von BAföG-
Empfängern, die dazu führt, dass BAföG-
Empfänger, die beispielsweiseim Rahmen
eines vorgeschriebenenberufspraktischen Se-
mesterseine Ausbildungs-oder Praktikums-
vergütungerhalten,keine Freibeträgegeltend
machen können, während für andere Ein-
künfte, beispielsweiseausJobsnebendemStu-
dium, ein Freibetrag existiert, der verhindert,
dass der hinzuverdienteBetrag voll auf die
Ausbildungsförderungangerechnetwird?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christoph Matschie
vom 28. August 2003

BAföG ist einesubsidiäreSozialleistung.Es greift ein, wennund so-
weit es dem Auszubildendenoder seinen unterhaltsverpflichteten
Angehörigennicht möglich ist, eine angemesseneAusbildung zu fi-
nanzieren.Grundsätzlich ist es einem Auszubildenden zuzumuten,
eigenesEinkommenfür seineAusbildungeinzusetzen.

Da Einkünfte aus Ferien- oder Nebenarbeiten Anstrengungen vor-
aussetzen,die überdie Ausbildung hinausgehen,erscheintesgerecht-
fertigt, durcheinenFreibetragsicherzustellen,dassein angemessener
Anteil dieserEinkünfte anrechnungsfrei bleibt.

Ausbildungsvergütungenflieûen dem Auszubildendenhingegenun-
mittelbar durch und für die Ausbildungzu. Siesind nicht dasErgeb-
nis zusätzlicherAnstrengungen.Es gibt daherauchkeine Veranlas-
sung, durch einen Freibetrag Teile der Ausbildungsvergütung an-
rechnungsfreizu stellen, zumal Vergütung und Ausbildungsförde-
rung zweckidentischsind:Beidesind primär dazubestimmt,denLe-
bensunterhalt des Auszubildendenwährend der Ausbildung zu de-
cken.

114. Abgeordnete
Dr. Martina
Krogmann
(CDU/CSU)

Wie begründet die Bundesregierung §18b
Abs.5 Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG), wonachein Teilerlassdes¹BAföGª
nur möglichist, wenndie oder der Erziehungs-
berechtigte nicht oder nur unwesentlicher-
werbstätig ist (max. 10 Arbeitsstunden pro
Woche)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christoph Matschie
vom 2. September 2003

Nach §18bAbs.5 BAföG werdendem(weiblichenund männlichen)
Darlehensnehmer die monatlichen Rückzahlungsraten auf Antrag
für jeden Monat erlassen,wenn sich der Darlehensnehmer in der
Rückzahlungsphasebefindet,er überkein odernur überein geringes
Einkommen verfügt (es gelten die Grenzen des §18a Abs.1
BAföG), ein Kind bis zu zehn Jahren pflegt und erzieht oder ein
behindertes Kind betreut und er nicht oder nur unwesentlich
erwerbstätig ist.

Eine unwesentliche Erwerbstätigkeit ist nach §18b Abs.5 Satz2
BAföG nur gegeben,wenn die wöchentlicheArbeitszeit nicht mehr
alszehnStundenbeträgt.Hintergrund ist die familienpolitische Ziel-
richtungder Vorschrift. Wer zugunstender Kinderbetreuungauf Ar-
beit und Erwerbseinkommen weitestgehendverzichtenwill, soll von
dieserEntscheidungnicht dadurchabgehaltenwerden,dasser durch
die Rückzahlungsratenfinanziellweiterbelastetwird.

Zweck der Regelungist es, einem Elternteil die Rückzahlungdes
BAföG-Darlehens für den Fall zu erleichtern,in dem er sich in der
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Zeit bis zur Vollendung deszehntenLebensjahres einesKindes sei-
ner Erziehungund seinerBetreuungsehrumfassendwidmetund da-
für selbstdie Erwerbstätigkeit aufgibt oder zumindestganzerheblich
einschränkt.Mehr als einenAnreiz zu einemsolchenVerhaltenbe-
wirkt die Vorschrift nicht. So vermagsie wederdie wirtschaftlichen
Folgeneineszugunstender KindererziehungvollzogenenStudienab-
bruchs,nochdie Beeinträchtigungvon beruflichenChancenoder in-
dividuellenEntfaltungsmöglichkeitendurch Kinderbetreuungszeiten
auszugleichen.Schongar nicht soll mit dieserRegelungdem Darle-
hensnehmereinekonkreteLebensplanungvorgegebenwerden.

Wer sich ± ob verheiratetoder allein erziehend± aufgrund seiner
Vermögens-oder Einkommensverhältnissegezwungensieht, mehr
alszehnStundenin der Wochezu arbeiten,kanndenTeilerlasseswe-
gen Kinderbetreuung daher zwar nicht erhalten.Jedochbleibt bei
entsprechendgeringemVerdienstdie Freistellungsmöglichkeit nach
§18aAbs.1 BAföG unberührt,die die Rückzahlungsbelastungzeit-
lich bis nach der zusätzlichbelastendenBetreuungserfordernisver-
schiebenlässt.

Berlin, den5. September 2003
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